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Haftungsausschluss 
Dieser Leitfaden soll potenziellen Antragstellern dabei helfen, eine Kofinanzierung für 
Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarerzeugnisse zu beantragen. 
Allgemeine Informationen über die Online-Einreichung von Vorschlägen im Internet finden sich 
in folgendem Online-Handbuch: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf 
 

Die tatsächlichen Formulare und Vorlagen im Online-System für die Einreichung von Vorschlägen, die 
im Portal „Funding & Tender Opportunities“ zur Verfügung stehen, können sich von den Beispielen in 
diesem Leitfaden unterscheiden. 
Vorschläge oder Kommentare zur Verbesserung dieses Leitfadens können Sie per E-Mail an folgende 
Adresse senden: REA-AGRI-GRANTS@ec.europa.eu 

 

VORWORT 

Dieser Leitfaden ist dazu gedacht, Sie bei der Ausarbeitung von Vorschlägen für 
Informations- und Absatzförderungsprogramme für Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt 
und in Drittländern zu unterstützen. 
Weitere Informationen dazu finden Sie auf folgenden Internetseiten: 

• Absatzförderung landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus der EU auf der Website 
der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung: 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-
agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en 

Die Seiten „Promotion of agricultural products“ im Portal der Exekutivagentur: 
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products_en. 

Die Modalitäten für die Kontaktaufnahme mit dem Helpdesk sind in der Aufforderung 
zur Einreichung von Vorschlägen beschrieben. 
Nicht IT-bezogene Fragen werden gebündelt auf folgender FAQ-Seite beantwortet: 
Funding & tenders (europa.eu) 
Bitte wenden Sie sich nur dann an die Helpdesks, wenn Sie die gesuchten 
Informationen nicht in den bereitgestellten Unterlagen finden können. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
mailto:REA-AGRI-GRANTS@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products_en
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;type=0,1;categories=;programme=43298664;keyword=;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;period=null;status=0,1;sortQuery=relevance;faqListKey=faqSearchTablePageState
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ÄNDERUNGSHISTORIE 

Version Veröffentlic
hungsdatum Änderungen 

1.0 28.01.2021  Erstversion 

2.0 15.01.2022  Verschiedene Aktualisierungen zu den Unterkriterien der 
Vergabekriterien, REA-Kontaktangaben, F&T 

3.0 15.12.2022  Überarbeitete Unterkriterien der Vergabekriterien 
 Geringfügige Änderungen der inhaltsbezogenen Anweisungen 

4.0 15.12.2023  Geringfügige Änderungen der inhaltsbezogenen Anweisungen in 
Abschnitt 2.3 

Aktualisierungen beim Aufbau des Antragsformulars (neuer Teil C) in 
Abschnitt 2.4 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/agrip/guidance/programme-guide_agrip_v1.0_en.pdf


Finanzhilfen der EU: AGRIP-Programmleitfaden: V4.0 – 15.12.2023 

 

4 
 

INHALTSVERZEICHNIS 
 
VORWORT ........................................................................................................... 2 

GLOSSAR ............................................................................................................ 5 

1. PROGRAMMÜBERSICHT ............................................................................ 6 

1.1. WICHTIGE DOKUMENTE .................................................................... 6 
1.2. VORBEREITENDE SCHRITTE ............................................................ 7 

1.2.1. Allgemeine Hinweise vor Ausarbeitung Ihres Vorschlags ........ 7 
1.2.2. Sprachanforderungen .............................................................. 8 
1.2.3. Funktion und Zuständigkeiten der verschiedenen Stellen ........ 9 

2. AUSARBEITUNG DES VORSCHLAGS ...................................................... 11 

2.1. Antragsformular .................................................................................. 11 
2.2. Teil A – Verwaltungsformular .............................................................. 11 
2.3. Teil B – Technische Beschreibung des Projekts ................................. 13 
2.4. Bildschirm Teil C ................................................................................. 30 
2.5. Anlagen zum Antrag ........................................................................... 32 

3. BEWERTUNG UND ERGEBNISSE ............................................................ 34 

3.1. Übersicht über das Bewertungsverfahren........................................... 34 
3.2. Ergebnisse .......................................................................................... 35 

ANLAGE I ........................................................................................................... 36 

ANLAGE II .......................................................................................................... 40 

ANLAGE III ......................................................................................................... 42 

 

  



Finanzhilfen der EU: AGRIP-Programmleitfaden: V4.0 – 15.12.2023 

 

5 
 

GLOSSAR 

Das Jahresarbeitsprogramm, das von der Europäischen Kommission gemäß Artikel 8 der 
Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Oktober 2014 (Basisrechtsakt) angenommen wird, enthält die jährlichen strategischen 
Prioritäten für die Absatzförderung. 
(Mit-)Begünstigte sind Organisationen, die nach erfolgreicher Antragstellung mit Blick auf ein 
von der EU kofinanziertes Programm nach Unterzeichnung der entsprechenden 
Finanzhilfevereinbarung Kofinanzierungsmittel von der EU erhalten. Im Verlauf des 
Antragsverfahrens ist von Antragstellern und/oder Teilnehmern die Rede. Je nach 
Verfahrensstadium wird auch der Begriff vorschlagende Organisation für Antragsteller wie 
auch Begünstigte verwendet. 
Ein Einzelprogramm oder Einzelvorschlag wird als Maßnahme bezeichnet. Diese besteht aus 
einem Paket zusammenhängender Aktivitäten. 
Vorschläge für Einzellandprogramme können von einer oder mehreren vorschlagenden 
Organisationen aus demselben Mitgliedstaat eingereicht werden. 
Vorschläge für Mehrländerprogramme können von mindestens zwei vorschlagenden 
Organisationen aus mindestens zwei Mitgliedstaaten oder von einer oder mehreren 
europäischen Organisationen eingereicht werden. 
Bei Mehrländerprogrammen wird eine Finanzhilfevereinbarung zwischen der 
Exekutivagentur (aufgrund der ihr von der Europäischen Kommission übertragenen 
Befugnisse) und den begünstigten Organisationen, die die Kofinanzierungsmittel der EU 
erhalten, unterzeichnet. 
Bei Einzellandprogrammen wird ein Vertrag zwischen den zuständigen nationalen Behörden 
und dem oder den Begünstigten unterzeichnet, der ebenso als Finanzhilfevereinbarung 
bezeichnet wird. 
Durch Unterzeichnung der Vereinbarung akzeptieren die Begünstigten die Finanzhilfe und 
verpflichten sich, die Maßnahme in eigener Verantwortung gemäß der Vereinbarung mit allen 
darin aufgeführten Pflichten und Bedingungen durchzuführen. 
Sind mehrere Begünstigte/Antragsteller an einer Maßnahme beteiligt, muss ergänzend zur 
Finanzhilfevereinbarung eine Konsortialvereinbarung geschlossen werden, die keine der 
Finanzhilfevereinbarung entgegenstehenden Bestimmungen enthalten darf. 
Eine Durchführungsstelle ist eine mit der Durchführung der Programmaktivitäten betraute 
Stelle, die als Unterauftragnehmer fungiert. 
Der in der Finanzhilfevereinbarung verwendete Begriff der Vorfinanzierung entspricht der 
in den Rechtstexten erwähnten Vorauszahlung. 
Das Portal „Funding & Tender Opportunities“ ist eine Website mit Informationen über die 
Finanzierung von Programmen im Rahmen von „Horizont Europa“ und anderen 
Unionsprogrammen, zu denen auch die Absatzförderung von Agrarerzeugnissen zählt. 
Die Exekutivagentur ist die Stelle, der die Europäische Kommission die Verwaltung der 
Mehrländerprogramme übertragen hat. 
Die Europäische Exekutivagentur für die Forschung (REA) verwaltet die technische und 
finanzielle Durchführung des Programms zur Absatzförderung von Agrarerzeugnissen. 
Die zuständige nationale Behörde ist die von der Regierung des jeweiligen Mitgliedstaats 
benannte zuständige Stelle für die Durchführung von Einzellandprogrammen. 
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1. PROGRAMMÜBERSICHT 

Die EU-Politik zur Absatzförderung von Agrarerzeugnissen (AGRIP) verfolgt das 
allgemeine Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit des EU-Agrarsektors zu erhöhen. 
Konkret bedeutet dies, dass die Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen auf 
folgende Punkte abzielen sollten: 

- Erhöhung des Bekanntheitsgrads und der Wiedererkennung der EU-
Qualitätsregelungen sowie des Verbraucherbewusstseins in Bezug auf die 
Vorzüge von EU-Agrarerzeugnissen und ihrer Produktionsmethoden 

- Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und des Verbrauchs von EU-
Agrarerzeugnissen sowie Verbesserung ihrer Wahrnehmbarkeit und Erhöhung 
ihres Marktanteils 

Bei schwerwiegenden Marktstörungen sollten die Maßnahmen zur Wiederherstellung 
normaler Marktbedingungen beitragen können. 
 
Damit die Ziele der EU-Politik verwirklicht werden können, werden Informations- und 
Absatzförderungsmaßnahmen sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU-
Mitgliedstaaten durchgeführt. Es gibt sie in zwei Formen: 

- Einzellandprogramme, die von einer oder mehreren vorschlagenden 
Organisationen aus demselben Mitgliedstaat eingereicht werden können 

- Mehrländerprogramme, die von mindestens zwei Antragstellern in 
unterschiedlichen Mitgliedstaaten oder von einer oder mehreren europäischen 
Organisationen eingereicht werden können 

 

1.1. WICHTIGE DOKUMENTE 

Bitte vergewissern Sie sich vor der Entscheidung zur Einreichung eines Vorschlags 
und dem Ausfüllen der verschiedenen Antragsformulare, ob Ihre Organisation(en), die 
zu fördernden Erzeugnisse und die Maßnahme selbst die Zulassungskriterien erfüllen. 
Prüfen Sie des Weiteren, ob Ihre geplanten Aktivitäten und Zielländer den Prioritäten 
entsprechen, die in der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen genannt sind. 
Ihr erster Schritt sollte daher sein, die folgenden maßgeblichen Dokumente 
aufmerksam zu studieren: 

• Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Oktober 2014 über Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen 
für Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt und in Drittländern und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 3/2008 des Rates 

• Delegierte Verordnung (EU) 2015/1829 der Kommission vom 23. April 2015 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen für 
Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt und in Drittländern 

• Durchführungsverordnung (EU) 2015/1831 der Kommission vom 7. Oktober 
2015 mit Vorschriften zur Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über Informations- und 
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Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt und in 
Drittländern 

• Für das fragliche Jahr geltender jährlicher Durchführungsbeschluss der 
Kommission über die Annahme des Arbeitsprogramms für Informations- und 
Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt und in 
Drittländern 

• Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 
Bei weiteren Fragen stehen Ihnen zusätzlich folgende Optionen zur Verfügung: 

• Die synoptische Darstellung zur Absatzförderungspolitik ist abrufbar unter: 
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-
products_en 

• Musterfinanzhilfevereinbarungen (für Einzelland- und Mehrländerprogramme) 

• Die häufig gestellten Fragen (FAQ) zu der jeweiligen Aufforderung sind abrufbar 
unter: Funding & tenders (europa.eu) 

Im Fall von Einzellandprogrammen: 

• Zuständige nationale Behörden: Antragsteller, die Einzellandprogramme 
ausarbeiten, können sich an die zuständigen nationalen Behörden wenden, um 
Einzelheiten über die Rechtsgrundlage, die Durchführung der Maßnahme und 
eine Musterfinanzhilfevereinbarung zu erbitten. Die Liste der zuständigen 
nationalen Behörden ist von folgender Seite abrufbar: 
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-
products_en 

• Zudem gibt es zahlreiche Webinare, die Ihnen helfen sollen, die technische 
Qualität Ihrer Vorschläge zu verbessern. Sie sind unter folgendem Link zu 
finden: 
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-
products_en 

1.2. VORBEREITENDE SCHRITTE 

1.2.1. Allgemeine Hinweise vor Ausarbeitung Ihres Vorschlags 
Der Vorschlag ist in zwei Teile untergliedert (Teil A: Verwaltungsformular, im Online-
System auszufüllen, und Teil B: Technische Beschreibung des Projekts, als PDF-Datei 
hochzuladen), die zusammen mit verschiedenen Anlagen einzureichen sind. Siehe 
hierzu: Online Manual - Online Manual - Funding Tenders Opportunities (europa.eu) 
Bei der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen ist mit einem regen Wettbewerb 
zu rechnen. Ein einziges schwaches Element in einem ansonsten guten Vorschlag 
kann zur einer geringeren Gesamtpunktzahl führen, was zur Folge haben kann, dass 
der Vorschlag nicht für eine EU-Finanzierung empfohlen wird. 
Wir raten Ihnen daher, sich gründlich mit folgenden Aspekten zu befassen, ehe Sie mit 
der Ausarbeitung Ihres Vorschlags beginnen: 

• Relevanz: Prüfen Sie, ob Ihr Vorschlag mit der Aufforderung zur Einreichung 
von Vorschlägen in Einklang steht und sich Ihrem gewählten Thema widmet. 

https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products_en
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;type=0,1;categories=;programme=43298664;keyword=;freeTextSearchKeyword=;period=null;status=0,1;sortQuery=relevance;faqListKey=faqSearchTablePageState
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products_en
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products_en
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products_en
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products_en
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
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Vorschläge, die nicht in den Geltungsbereich der Aufforderung fallen, werden 
als unzulässig abgelehnt. Vorschläge, die die Aufforderung oder das jeweilige 
Thema nur unzureichend behandeln, verfehlen möglicherweise die 
Mindestpunktzahl für das Vergabekriterium „Relevanz“ und werden somit 
abgewiesen. 

• Vollständigkeit: Stellen Sie sicher, dass der geplante Vorschlag alle relevanten 
Informationen enthält und alle in den Vergabekriterien, in der Vorschlagsvorlage 
und im vorliegenden Leitfaden beschriebenen Aspekte berücksichtigt, da die 
Bewertung ausschließlich auf Grundlage der eingereichten Inhalte 
vorgenommen wird. Halten Sie sich genauestens an das Format der Vorlage 
für Teil B und sorgen Sie dafür, dass alle geforderten Informationen 
hochgeladen werden. Denken Sie daran, dass Quantität nicht mit Qualität 
gleichzusetzen ist: Gute Vorschläge sind klar formuliert sowie leicht zu 
verstehen und nachzuverfolgen; sie sind präzise, prägnant und auf das 
Wesentliche konzentriert. Beachten Sie auch, dass in Teil B des Vorschlags 
eine Seitenbegrenzung vorgegeben ist und dass jeder darüber hinausgehende 
Text mit einem Wasserzeichen versehen wird und bei der Bewertung 
unberücksichtigt bleibt. 

• Wirkung: Gute Vorschläge sollten ergebnisorientiert sein und klar aufzeigen, auf 
welche Weise die angestrebten Ergebnisse erzielt werden sollen. Sie müssen 
ferner eine methodische Beschreibung zu einer fundierten und glaubhaften 
Evaluierungsstudie enthalten, die von einem unabhängigen externen Gremium 
durchzuführen ist, bei der es nicht nur um die Prozessevaluierung, sondern vor 
allem um die erwartete ultimative Wirkung geht. Weitere Ausführungen hierzu 
finden Sie in den zusätzlichen Informationen zu den Vergabekriterien 
(Anhang I). 

 
1.2.2. Sprachanforderungen 

Die Vorschläge können in jeder Amtssprache der Europäischen Union eingereicht 
werden. 

Um die Prüfung der Vorschläge durch unabhängige Sachverständige zu 
erleichtern, die die technischen Aspekte bewerten, sollte vorzugsweise eine 
englische Übersetzung des gesamten technischen Teils (Teil B) zusammen mit 
dem Vorschlag eingereicht werden, falls dieser in einer anderen 
EU‑Amtssprache abgefasst ist. 
Die englische Übersetzung sollte von guter Qualität sein, um Abweichungen 
vom Original zu vermeiden. 
 
Antragsteller, die Vorschläge für Mehrländerprogramme einreichen, sollten sich 
bewusst sein, dass die Exekutivagentur bei der Nachverfolgung und Überwachung der 
kofinanzierten Mehrländerprogramme (d. h. im Stadium der Verwaltung der 
Finanzhilfe) grundsätzlich auf Englisch mit den Begünstigten kommuniziert. 
Antragsteller, die Vorschläge für Einzellandprogramme einreichen, sollten 
berücksichtigen, dass die Verwaltung der Verträge den Mitgliedstaaten obliegt. Den 
Antragstellern wird daher empfohlen, ihren Vorschlag in einer der Sprachen des 
Herkunftsmitgliedstaats der vorschlagenden Organisation(en) einzureichen, es sei 
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denn, der betreffende Mitgliedstaat hat sein Einverständnis dazu erklärt, den Vertrag 
in englischer Sprache zu schließen.1 
 

1.2.3. Funktion und Zuständigkeiten der verschiedenen Stellen 
An der Durchführung einer Maßnahme können verschiedene Einrichtungen beteiligt 
sein, die jeweils unterschiedliche Funktionen und Zuständigkeiten haben: 

• Der Koordinator hat insbesondere folgende Aufgaben: 

• Einreichung des Vorschlags im Auftrag aller beteiligten vorschlagenden 
Organisationen 

• Überwachung der ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme (siehe 
Artikel 11 der Finanzhilfevereinbarung) 

• Mittler bei der Kommunikation zwischen den Begünstigten und der 
Verwaltungsbehörde (insbesondere Weitergabe der in Artikel 19 der 
Finanzhilfevereinbarung genannten Informationen an die Exekutivagentur 
oder den Mitgliedstaat), sofern nichts anderes vereinbart ist 

• Einholung aller von der Verwaltungsbehörde geforderten Unterlagen und 
Informationen bei den Mitantragstellern/Mitbegünstigen, Durchsicht sowie 
Überprüfung ihrer Vollständigkeit und Richtigkeit vor ihrer Weiterleitung 

• Übermittlung der zu erbringenden Leistungen und Berichte während der 
Durchführung der Maßnahme (siehe Artikel 21 der Finanzhilfevereinbarung) 

• Erbringung einer Sicherheitsleistung für die Vorfinanzierung, bei 
Einzellandprogrammen standardmäßig, bei Mehrländerprogrammen auf 
Verlangen der Agentur (siehe Artikel 23 der Finanzhilfevereinbarung) 

• Sicherstellung, dass alle Zahlungen an die Mitbegünstigten fristgerecht 
erfolgen (siehe Artikel 22 Absatz 1 der Finanzhilfevereinbarung) 

• Unterrichtung der Verwaltungsbehörde über die an die einzelnen 
Mitbegünstigten gezahlten Beträge auf deren Verlangen (siehe die Artikel 22 
und 32 der Finanzhilfevereinbarung) 

Es ist zu beachten, dass der Koordinator die oben genannten Aufgaben 
weder an Mitbegünstigte übertragen noch an Dritte untervergeben darf. 

• Die sonstigen Begünstigten/Antragsteller nehmen in erster Linie folgende 
Aufgaben wahr: 

• Fortlaufende Aktualisierung der im Portal „Funding & Tender Opportunities“ 
(im elektronischen Austauschsystem) vorgehaltenen Informationen zur Liste 
der Begünstigten (siehe Artikel 19 der Finanzhilfevereinbarung) 

• Unverzügliche Unterrichtung des Koordinators über alle Ereignisse oder 
Umstände, die die Durchführung der Maßnahme erheblich beeinflussen 
oder verzögern könnten (siehe Artikel 19 der Finanzhilfevereinbarung) 

 

1 Informationen abrufbar unter: competent-national-authorities-simple-programmes-v2_en.pdf 
(europa.eu). 

https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/default/files/competent-national-authorities-simple-programmes-v2_en.pdf
https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/default/files/competent-national-authorities-simple-programmes-v2_en.pdf
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• Rechtzeitige Übermittlung folgender Unterlagen an den Koordinator: 
o einzelner Jahresabschlüsse, gegebenenfalls mit Bescheinigung 

(siehe Artikel 21 der Finanzhilfevereinbarung), 
o aller Daten, die für die Erstellung der Berichte nötig sind (siehe 

Artikel 21 der Finanzhilfevereinbarung), 
o aller sonstigen Unterlagen oder Informationen, die von der Agentur 

oder der Kommission/dem Mitgliedstaat gemäß der 
Finanzhilfevereinbarung verlangt werden, es sei denn, die 
Finanzhilfevereinbarung sieht vor, dass der Begünstigte diese 
Informationen direkt an die Empfänger übermittelt. 

Falls mehrere Begünstigte/Antragsteller an einer Maßnahme beteiligt sind, muss 
ergänzend zur Finanzhilfevereinbarung eine Konsortialvereinbarung geschlossen 
werden. Diese Vereinbarung kann unterschiedliche Formen annehmen, am 
gebräuchlichsten ist jedoch eine schriftliche Standardvereinbarung. Hinweise zu 
Konsortialvereinbarungen finden Sie im Online-Handbuch und in einem Leitfaden mit 
dem Titel „Guidance – How to draw up your consortium agreement“ unter folgender 
Adresse: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-cons-
a_en.pdf 
 
Die Konsortialvereinbarung muss nicht zusammen mit dem Vorschlag eingereicht 
werden. Allerdings muss sie zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der 
Finanzhilfevereinbarung verfügbar sein. 

• Unterauftragnehmer (siehe Artikel 9 der Finanzhilfevereinbarung): 
o Unterauftragnehmer sind keine Vertragsparteien der 

Finanzhilfevereinbarung und haben keine Vertragsbeziehung mit der 
Agentur/dem Mitgliedstaat. 

o Die Kernaufgaben der Maßnahme (d. h. ihre fachliche und finanzielle 
Koordinierung und das Strategiemanagement) dürfen nicht 
untervergeben werden. 

o Die Auswahl der Unterauftragnehmer muss sich am besten Preis-
Leistungs-Verhältnis oder gegebenenfalls am niedrigsten Preis 
orientieren, zudem dürfen keine Interessenkonflikte vorliegen. 
Antragsteller/Begünstigte, die als „Einrichtungen des öffentlichen Rechts“ 
gelten, sollten die nationalen Vorschriften über die öffentliche 
Auftragsvergabe zur Umsetzung der Richtlinie 2014/24/EU einhalten. 

o Die Evaluierungsaufgaben dürfen nicht an Einrichtungen vergeben 
werden, die strukturell mit dem Begünstigten verbunden sind. 

• Dritte, die finanzielle Unterstützung erhalten (siehe Artikel 9 Absatz 4 der 
Finanzhilfevereinbarung): 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-cons-a_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-cons-a_en.pdf
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o Finanzielle Unterstützung in Form von Finanzhilfen kann nur 
Einrichtungen gewährt werden, die mit dem Begünstigten verbunden2 und 
im Projektvorschlag aufgeführt sind. 

o Im Projektvorschlag sind der Höchstbetrag der finanziellen Unterstützung, 
die jedem Dritten gewährt wird, sowie die Kriterien und Verfahren für ihre 
Gewährung anzugeben. 

o Die Begünstigten müssen sicherstellen, dass sich die für die Maßnahme 
in Rechnung gestellten Kosten auf die Kosten beschränken, die 
tatsächlich bei den Dritten anfallen (d. h. Beträge ohne Gewinnspanne), 
und dass die Einrichtungen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung einhalten und über ihre Kosten Buch führen. 
 

2. AUSARBEITUNG DES VORSCHLAGS 

2.1. Antragsformular 

Das Antragsformular ist in zwei Teile unterteilt – Teil A und Teil B: 

• Teil A enthält strukturierte administrative Formulare mit Informationen zu den 
Teilnehmern, rechtsgeschäftlichen Erklärungen und Kontaktpersonen (von den 
Bildschirmen im Einreichungssystem). 

• Teil B dient der Beschreibung des Vorschlags. Hier sind technische Angaben 
zum Projekt und zu allen geplanten Aktivitäten, Arbeitspaketen, Kosten usw. zu 
machen. 

• Teil C enthält Informationen zu den zu fördernden Zielländern und Produkten 
sowie zu aufforderungsspezifischen Fragen und wesentlichen 
Leistungsindikatoren (KPI), die der Programmüberwachung dienen. 

2.2. Teil A – Verwaltungsformular 

Nachstehend ist angegeben, wie dieser Teil korrekt auszufüllen ist. 
Abschnitt 1: Allgemeine Angaben 
In diesem Abschnitt sind das Kürzel, der Name und die Dauer der Maßnahme, freie 
Schlagwörter sowie eine Übersicht über den Vorschlag in englischer Sprache 
anzugeben. Drücken Sie sich beim Erstellen der Projektübersicht so präzise und 
prägnant wie möglich aus, da diese zur Veröffentlichung kommt, falls Ihr Vorschlag für 
eine Kofinanzierung ausgewählt wird. 
Sie müssen auch angeben, ob in den vergangenen zwei Jahren ähnliche Vorschläge 
eingereicht wurden. 
 

 

2 „Verbundene Einrichtungen“ sind Einrichtungen, die eine Verbindung zum Begünstigten aufweisen, 
insbesondere eine rechtliche Verknüpfung oder Kapitalbeteiligung, die weder auf die Maßnahme 
beschränkt ist noch allein zum Zweck ihrer Durchführung eingerichtet wurde. 
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Abschnitt 2: Teilnehmer 
Der Koordinator gibt den Teilnehmer-Identifizierungscode (PIC) aller vorschlagenden 
Organisationen ein. Dabei ist zu beachten, dass ein gültiger PIC-Code verwendet 
werden muss. 
In diesem Abschnitt werden Sie gebeten, den jeweiligen Typ aller vorschlagenden 
Organisationen, wie in Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 aufgeführt, 
anzugeben. 
Bitte stellen Sie bei der Wahl des Organisationstyps sicher, dass Ihre Angabe mit den 
Informationen in der betreffenden Anlage zur Repräsentativität/zum Rechtsträger 
übereinstimmt. 
Abschnitt 3: Budgetübersicht 
In diesem Abschnitt ist eine Budgettabelle auszufüllen (siehe nachstehendes Muster): 

 
Die weißen Zellen Felder sind vom Koordinator auszufüllen, während die grauen 
Felder automatisch vom System ausgefüllt oder berechnet werden; die schwarzen 
Felder können nicht ausgefüllt werden. 
Jede Zeile der Budgettabelle zeigt die geschätzten Gesamtausgaben jedes 
Antragstellers an. 
Die Musterfinanzhilfevereinbarung weist fünf Kostenkategorien aus (Artikel 6 Absatz 2 
der Finanzhilfevereinbarung enthält eine ausführliche Beschreibung der einzelnen 
Budgetkategorien): 

A. Personalkosten 
B. Kosten für Unteraufträge 
C. Beschaffungskosten 
D. Finanzielle Unterstützung für Dritte 
E. Indirekte Kosten 

Die direkten Kosten müssen in der Einzelbudgetanalyse bei der Beschreibung der 
Arbeitspakete in Teil B des Antrags (Abschnitt 4) aufgeschlüsselt werden. 

Bitte vergewissern Sie sich, dass die Beträge in den einzelnen Kostenkategorien 
und die Summen in Teil A mit den entsprechenden Beträgen zu jedem 
Arbeitspaket in der Budgetanalyse in Teil B des Antrags sowie mit den beim 
Ausfüllen des Anhangs „Ausführliche Budgettabelle“ errechneten Beträgen 
übereinstimmen. 
Achten Sie beim Bearbeiten von Teil A und Teil B insbesondere darauf, die 
indirekten Kosten nicht doppelt anzugeben. 

Indirect costs

B. Subcontracting costs E. Indirect costs
3 

Funding rate %
4 Maximum EU 

contribution
5 

Requested EU 
contribution

B. Subcontracting C.2 Equipment
C.3 Other goods, works and 
services

E.  Indirect costs

Forms of funding Actual costs
Unit costs (usual 

accounting 
practices)

Unit costs
7 Actual costs [ Actual  costs][ Unit

7 

or actual costs]

[ Actual  

costs][ Unit
7

 or 
actual costs]

[ Actual  costs][ Unit
7 

or actual costs]
Actual costs Actual costs [ Actual  costs] [ Unit costs

7
] Flat-rate costs

8

1 – [short name beneficiary]

2 – [short name beneficiary]

Total consortium

D.1 Financial support to third parties

EU contribution to eligible costs

A. Personnel costs

Direct costs

D. Other cost categories

Estimated eligible
1 costs (per budget category) Estimated EU contribution

2

C. Purchase costs

Maximum grant 

amount
6Total costs

Travel Accommodation

A.4 SME owners and 
natural person 
beneficiaries

A.1  Employees (or equivalent)

A.2 Natural persons under direct 
contract 

A.3 Seconded persons

C.1 Travel and subsistence

Subsistence
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Zur Berechnung des höchstmöglichen EU-Beitrags werden die Gesamtkosten mit dem 
Erstattungssatz multipliziert. Letzterer wird, abhängig von der Aufforderung und den 
Bedingungen zum Thema sowie dem Mitgliedstaat der Antragsteller, automatisch vom 
System eingesetzt. 
Bitte beachten Sie, dass zwecks Vereinfachung der Budgettabelle der Beitrag 
der Antragsteller nicht aufgeführt werden muss. 
Die Differenz zwischen den geschätzten förderfähigen Gesamtkosten und dem 
beantragten EU-Beitrag gilt implizit als „Beitrag des Antragstellers“. 
 
 

2.3. Teil B – Technische Beschreibung des Projekts 

Teil B betrifft die technische Beschreibung Ihres Vorschlags. Dessen Ausarbeitung soll 
durch die im System bereitgestellte Vorlage und den vorliegenden Leitfaden erleichtert 
werden. 
Es ist zwingend erforderlich, dass Sie alle vorgegebenen Abschnitte ausfüllen und auf 
alle in diesem Leitfaden angesprochenen Fragen eingehen. 
 
Die Qualität der Vorschläge wird anhand folgender Vergabekriterien bewertet: 

1. Relevanz 
2. Qualität 
3. Wirkung 

 
Diese sind weiter in Unterkriterien unterteilt (siehe Anhang I zu diesem Leitfaden). Es 
ist wichtig, dass Ihr Vorschlag auf jedes Unterkriterium der im Anhang erwähnten 
Vergabekriterien eingeht. 
Diese dortige Liste wird von den unabhängigen Sachverständigen benutzt, um die 
Qualität Ihres Vorschlags wirksam zu bewerten. 

Teil B sollte die folgenden, den Vergabekriterien entsprechenden Abschnitte enthalten: 

Abschnitt 1: Relevanz 
 
1.1 Hintergrund und allgemeine Ziele 
Beschreiben Sie kurz die vorschlagenden Organisationen, den von ihnen vertretenen 
Erzeugnisbereich und ihre Mitglieder, ohne die bereits in Teil A des Antragsformulars 
gemachten Angaben zu wiederholen. Dazu gehören auch Informationen über die 
Strukturen des Bereichs, die Zahl der Mitglieder/Unternehmen, die Umsätze sowie 
Daten zur Beschäftigung. 
Bitte beachten Sie, dass die Angaben zur Repräsentativität Ihrer Organisation in Ihrem 
Mitgliedstaat oder auf Unionsebene für die betreffenden Erzeugnisbereiche in die 
entsprechende Vorlage einzutragen sind, die als Anlage beizufügen ist. Die ausgefüllte 
Anlage ist separat unter der betreffenden Rubrik zusammen mit den maßgeblichen 
Angaben zum Rechtsträger hochzuladen (siehe auch Kapitel 2.4 des vorliegenden 
Leitfadens). 
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Bitte weisen Sie auch auf die Erzeugnisse oder Regelungen hin, die durch die 
Maßnahme gefördert oder bekannt gemacht werden sollen. Falls Sie Erzeugnisse 
fördern möchten, die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 aufgeführt sind, 
geben Sie bitte deren KN-Codes3 an. Falls Sie die Regelungen zu g. U., g. g. A. oder 
g. t. S. fördern möchten, nennen Sie bitte die eingetragenen Bezeichnungen der 
entsprechenden Erzeugnisse. 
Achten Sie darauf, dass Sie dieselben Erzeugnisse bzw. Regelungen angeben wie im 
betreffenden Abschnitt von Teil A. 
Beschreiben Sie Hintergrund und Motivation für das Projekt und geben Sie an, 
inwiefern es auf die allgemeinen Ziele der Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen zugeschnitten ist. 
Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Aspekte klar in der Programmstrategie 
übertragen werden und sich beispielsweise in den gewählten Aktivitäten und 
Hauptaussagen wiederfinden. 
Beschreiben Sie in jedem Antrag, auf welche Weise das Projekt zu den Klima- und 
Umweltzielen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), des Grünen Deals4 und vor allem 
der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ beiträgt. 
Legen Sie besonderes Augenmerk auf die Nachhaltigkeit der Produktion und die 
Nachhaltigkeit des Verbrauchs und stützen Sie sich dabei auf die Definition der 
nachhaltigen Landwirtschaft der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen (FAO)5. 
Zu Nachhaltigkeitsthemen eingereichte Vorschläge sollten zusätzliche Aspekte 
behandeln, die unter den Zielen des jeweiligen Themas aufgeführt sind. Ziel dieser 
Themen ist es, die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft der Union hervorzuheben und 
ihre positive Bedeutung für das Klima, die Umwelt und das Tierwohl zu betonen. Die 
Produktionsmethoden der geförderten Erzeugnisse sollten mindestens zwei der in 
Artikel 31 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2021/21156 aufgeführten 
Maßnahmenbereiche betreffen und zugleich den in Artikel 31 Absatz 5 festgelegten 
Bedingungen entsprechen. Zu diesen Maßnahmenbereichen zählen: Eindämmung 
des Klimawandels, Anpassung an den Klimawandel, Schutz oder Verbesserung der 
Wasserqualität, Verhinderung der Bodendegradation und Bodensanierung, Schutz der 
biologischen Vielfalt, Schutz oder Wiederherstellung von Lebensräumen bzw. Arten, 
Maßnahmen für einen nachhaltigen und geringeren Einsatz von Pestiziden sowie 
Maßnahmen zur Verbesserung des Tierwohls und zur Bekämpfung antimikrobieller 
Resistenzen. 
 

 

3 Nähere Informationen zu den KN-Codes finden Sie unter: https://taxation-
customs.ec.europa.eu/customs-4/calculation-customs-duties/customs-tariff/combined-
nomenclature_en 
4 Ein Eckpfeiler des europäischen Green Deals ist die Schaffung eines gesünderen und nachhaltigeren 
EU-Lebensmittelsystems. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter: 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en. 
5 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), Sustainability 
Assessment of Food and Agriculture systems (SAFA) http://www.fao.org/nr/sustainability/sustainability-
assessments-safa/en/, Definitionen http://www.fao.org/3/ai388e/AI388E05.htm. 
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2115 

https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/calculation-customs-duties/customs-tariff/combined-nomenclature_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/calculation-customs-duties/customs-tariff/combined-nomenclature_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/calculation-customs-duties/customs-tariff/combined-nomenclature_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
http://www.fao.org/nr/sustainability/sustainability-assessments-safa/en/
http://www.fao.org/nr/sustainability/sustainability-assessments-safa/en/
http://www.fao.org/3/ai388e/AI388E05.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2115
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1.2 Marktanalyse und spezifische Projektziele 
Der Vorschlag muss zu jedem Zielland eine relevante erzeugnis- und marktorientierte 
Marktanalyse vorlegen. Die Analyse muss jedes Zielland betrachten und als 
Grundlage für die Festlegung der Ziele und der Strategie der Maßnahme dienen. 
Ferner sollte sie Informationen zu makroökonomischen Indikatoren, zur Marktlage und 
zu Marktprognosen liefern, auch unter Verwendung neuerer Datenquellen, und eine 
entsprechende Bewertung vornehmen. 
Die verlangten Angaben zur Beschreibung des Marktes und/oder des 
Verbraucherbewusstseins in jedem der Zielmärkte können beispielsweise anhand 
folgender Fragen gemacht werden: 
Angebot: 

• Wie lauten die Produktions-, Absatz- und Exportzahlen (Volumen und Wert, 
Marktanteil) der antragstellenden Organisation(en) und des betreffenden 
Mitgliedstaats für jeden der Zielmärkte? Bestehen ausreichende Kapazitäten für 
eine Produktionserhöhung, um die geplante Absatzsteigerung zu erzielen? 

• Wie ist der Markt im Zielland/in den Zielländern strukturiert und welche Position 
hat Ihre Organisation im jeweiligen Markt (d. h. wie sieht die 
Wettbewerbsposition des Antragstellers aus)? 

• Wer sind die wichtigsten Mitbewerber? 

• Welche Marktposition nehmen EU-Hersteller im selben Erzeugnisbereich ein 
(Volumen und Wert der Exporte, Marktanteil usw.)? 

• Wie sieht ihre Position im Vergleich zu Mitbewerbern aus Drittländern aus? 

• Welchen Herausforderungen stehen sie gegenüber? 

• Wie sehen ihre Marktstrategien aus? 

• Worin liegen die Wettbewerbsvorteile der EU-Hersteller? 

• Worin liegen die Wettbewerbsvorteile der vorschlagenden Organisation(en)? 

• Erläutern Sie die wichtigsten Unterschiede (Preis, Qualität usw.), die Ihr 
Erzeugnis wettbewerbsfähiger machen als andere bereits auf dem Zielmarkt 
vorhandene Erzeugnisse. 

• Welche logistischen Herausforderungen sind gegebenenfalls zu bewältigen? 

• Beschreiben Sie die Struktur und Funktionsweise der Vertriebs- und 
Einzelhandelskanäle: wichtige Einzelhandelsketten, Marktanteil nach 
Vertriebskanälen, Bedeutung des Fachhandels und des Vertriebskanals 
Gastronomie/Hotel- und Gaststättengewerbe. 

• Machen Sie, falls Drittländer vorgesehen sind, genaue Angaben zu den 
Einfuhrbedingungen, etwa zu tarifären und nichttarifären Handelshemmnissen 
(z. B. gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen), 
sowie zu anderen Beschränkungen (etwa vorübergehenden oder dauerhaften 
Verboten), die bereits bestehen oder die für den Verlauf der Durchführung der 
geplanten Maßnahme vorhersehbar sind. 
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Nachfrage: 

• Welche Merkmale, demografischen Hintergründe und sozioprofessionellen 
Profile weisen die derzeitigen Verbraucher auf? Ermitteln und beschreiben Sie 
die Marktsegmente in quantitativer und qualitativer Hinsicht. 

• Wie hoch ist der Pro-Kopf-Verbrauch und welche mittelfristigen Tendenzen 
zeichnen sich beim Verbrauch in der Erzeugniskategorie und für die 
spezifischen Erzeugnisse der geplanten Maßnahme ab? 

Bei Maßnahmen zur Bekanntheitsförderung: 

• Wie hoch ist das Verbraucherbewusstsein aktuell? 

• Was muss verbessert werden und welche Herausforderungen gibt es? 

• In welchen Segmenten ist das Verbraucherbewusstsein stärker/schwächer 
ausgeprägt? 

Legen Sie zusätzlich eine Übersicht über die vorhandenen Berichte in den Bereichen 
Marktforschung und/oder Verbraucherbewusstsein für die Zielmärkte vor. Beziehen 
Sie sich dabei nach Möglichkeit auf öffentlich zugängliche Berichte und geben Sie 
deren Quellen an. 
 
Besondere Bestimmungen für Vorschläge in Bezug auf am wenigsten entwickelte 
Länder: 

Falls Ihr Vorschlag eines oder mehrere der gemäß der Liste der Vereinten Nationen7 
am wenigsten entwickelten Länder ins Auge fasst, müssen Sie in Ihrer Bewertung 
darlegen, warum sich die vorgeschlagene Maßnahme nicht negativ auf die Ziele der 
EU-Entwicklungspolitik in diesen Ländern auswirkt (siehe Artikel 208 Absatz 1 
Satz 2 AEUV). 

 

SWOT-Analyse: 
Bitte legen Sie im Rahmen der Marktanalyse eine SWOT-Analyse (Stärken, 
Schwächen, Chancen und Risiken) zu jedem Zielland vor. 
Jede Organisation muss eine SWOT-Analyse durchführen, um interne Stärken und 
Schwächen sowie externe Chancen und Risiken zu ermitteln. 
Dabei ist zu beachten, dass die Stärken und Schwächen auf die Situation der 
vorschlagenden Organisation(en) und den Projektvorschlag bezogen sein müssen, 
während die Chancen und Risiken mit Faktoren im Umfeld des Zielmarktes 
zusammenhängen, also außerhalb der vorschlagenden Organisation(en) liegen. 
Die SWOT-Analyse soll die Festlegung der Strategie sowie das Erkennen von Trends 
und Herausforderungen erleichtern, die das Projekt überwinden muss, um die 
angestrebten Ziele zu erreichen. 

 

7 https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf  
 

https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf
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SMART-Ziele: 

Auf der SWOT-Analyse aufbauend müssen die Antragsteller die Ziele benennen und 
in einer SMART-Liste vorlegen, d. h. in Form konkreter und quantifizierter 
Zielvorgaben. 
Die Ziele müssen folgende Kriterien erfüllen: 

• Spezifisch: Sie müssen klar und präzise formuliert sein, damit sie verwirklicht 
werden können. 

• Messbar: Es muss möglich sein, die Fortschritte bei der Verwirklichung der 
Ziele anhand vordefinierter quantifizierbarer Indikatoren zu messen. 

• Erreichbar: Die Ziele müssen mit den veranschlagten Ressourcen während 
der Laufzeit der geplanten Maßnahme zu erreichen sein. 

• Ergebnisorientiert: Die Ziele sollten auf Ergebnisse statt auf Aktivitäten 
fokussiert sein. 

• Zeitgebunden: Für die Ziele sind ein klarer Zeitrahmen sowie eine Frist für ihr 
Erreichen festzulegen. 

 
Die Antragsteller sollten die Empfehlungen in Anhang III zu diesem Leitfaden befolgen, 
die die Formulierung von SMART-Zielen erleichtern. Gleichzeitig wird so die Kohärenz 
mit der Ex-post-Evaluierung der Maßnahme gewährleistet. 
Bei der Festlegung der mit der Maßnahme verfolgten Ziele sind zudem folgende 
Fragen zu berücksichtigen: 

• Welche Verbindung besteht zwischen den Zielen der Maßnahme und den 
Zielen der in Artikel 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 genannten 
Fördermaßnahmen? Entsprechen die Ziele den Prioritäten im 
Jahresarbeitsprogramm und dem gewählten Thema der Aufforderung? 

• Stimmen die Ziele der Maßnahme mit der vorgelegten Marktanalyse überein? 
Es sollten bis zu drei Hauptziele des Projekts beschrieben werden. 
Diese Projektziele müssen eine enge Verbindung zu den Wirkungsindikatoren 
aufweisen, auf die in der Durchführungsverordnung und in Abschnitt 3 dieses Kapitels 
hingewiesen wird. 
 
1.3 Ergänzung anderer Maßnahmen und EU-Dimension 
Falls die Maßnahme dazu dient, eine oder auch mehrere frühere kofinanzierte 
Kampagnen fortzuführen, beschreiben Sie bitte klar die Wirkung dieser Kampagnen 
und die Gründe für die erneute Einreichung und Fortführung. Erläutern Sie, inwiefern 
das Projekt auf den früheren Kampagnen aufbaut. 
Des Weiteren ist anzugeben, inwiefern die Vorschläge, was ihre Gestaltung sowie die 
Synergien angeht, die sie erreichen und gewährleisten können, eine Ergänzung zu 
sonstigen laufenden privaten oder öffentlichen Aktivitäten anderer 
Interessenträger bilden. 
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Falls andere Kampagnen (mit oder ohne EU-Kofinanzierung) im Gang oder kürzlich zu 
Ende gegangen sind, ist Folgendes anzugeben: 

a) Name, Zielmärkte, Erzeugnisse und Dauer der ähnlichen Maßnahmen, 
b) erzielte Ergebnisse, sofern sie zum Zeitpunkt der Einreichung des Vorschlags 

vorliegen, 
c) potenzielle Synergien und Mehrwert des vorgeschlagenen neuen Programms. 

 
Darüber hinaus muss jedes Programm in seinen inhaltlichen Aussagen und seiner 
Wirkung eine EU-Dimension aufweisen. Ferner müssen die Programme einen 
signifikanten Umfang haben, vor allem was ihre grenzüberschreitenden Auswirkungen 
angeht. 
Ausführliche Erläuterungen zu den für die EU-Dimension geltenden Anforderungen 
sind der Anhang I dieses Leitfadens und den häufig gestellten Fragen8 zu entnehmen: 
Bitte beschreiben Sie in diesem Abschnitt alle Vorteile, die sich aus der Maßnahme für 
die EU ergeben und die daher eine Kofinanzierung durch die EU rechtfertigen. 
Worin besteht die EU-Dimension der Maßnahme im Hinblick auf 

• die Verbreitung von Informationen über europäische Produktionsstandards, die 
Qualitäts-, Rückverfolgbarkeits- und Sicherheitsstandards europäischer 
Erzeugnisse, europäische Ernährungsgewohnheiten und Esskultur, 

• die Bekanntheitsförderung europäischer Erzeugnisse in der Öffentlichkeit und 
in Gewerbekreisen, 

• die Schaffung von Synergien zwischen Organisationen in mehr als einem 
Mitgliedstaat, 

• die Reichweite im Sinne ihrer potenziellen Wirkung bei den ins Auge gefassten 
Zielgruppen und Zielmärkten, 

HINWEIS: Ein Vorschlag, der lediglich in einer Region eines Mitgliedstaats 
durchgeführt werden soll, bietet keine signifikante Reichweite. 

• die Imageförderung europäischer Erzeugnisse auf den internationalen 
Märkten, 

• die Nachhaltigkeit des Projekts in Bezug auf wirtschaftliche, soziale und 
ökologische Aspekte? Gegebenenfalls ist auch der Mehrwert für die EU im 
Bereich der Beschäftigung anzugeben. 

Die Antragsteller müssen die EU-Dimension des spezifischen Vorschlags analysieren, 
statt einfach nur Passagen aus der Rechtsgrundlage oder der Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen zu kopieren. Es wird nicht erwartet, dass die Vorschläge 
alle Aspekte und Besonderheiten der landwirtschaftlichen Methoden sowie die 

 

8 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq


Finanzhilfen der EU: AGRIP-Programmleitfaden: V4.0 – 15.12.2023 

 

19 
 

Merkmale der europäischen Agrarerzeugnisse und Lebensmittelprodukte abdecken. 
Sie können stattdessen eins oder mehrere dieser Merkmale herausgreifen. 
Die EU-Dimension der Maßnahme muss in die Hauptaussage der Kampagne 
übertragen werden – die Aussage über die EU. 
Die Antragsteller müssen eine Hauptaussage über die EU vorschlagen. Darüber 
hinaus können eine oder mehrere untergeordnete Aussagen vorgeschlagen werden. 
Die Aussage über die EU muss sich auf Europa im Allgemeinen, auf die EU, die GAP, 
die EU-Rechtsvorschriften, EU-Erzeugnisse oder EU-Produktionsstandards beziehen. 
Die Antragsteller müssen klar beschreiben, auf welche Weise der Vorschlag die 
Informationsvermittlung und Bekanntheit von mindestens einer der Besonderheiten 
der landwirtschaftlichen Produktionsmethoden und Erzeugnisse der EU wie 
Lebensmittelsicherheit, Rückverfolgbarkeit, Echtheit, Kennzeichnung, Nährwert und 
Hygiene, Tier- und Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie der Merkmale von 
Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln der EU, insbesondere was deren Qualität, 
Geschmack, Vielfalt und Traditionen angeht, fördern wird. 
Die Aussage über die EU ist an das ausgewählte Thema anzupassen. Beispiel: Zum 
Thema Nachhaltigkeit eingereichte Vorschläge müssen die Nachhaltigkeit der 
Landwirtschaft der Union hervorheben und ihre positive Bedeutung für den 
Klimaschutz und die Umwelt betonen. 

 

Abschnitt 2: Qualität 
2.1 Konzept und Strategie der Maßnahme 
Beschreiben Sie auf der Grundlage der in der Marktanalyse ermittelten 
Herausforderungen (in Teil B, Abschnitt 1.2 erläutert), wie die Ziele der Maßnahme 
erreicht werden sollen, indem Sie eine Projektstrategie formulieren. 
Sprechen Sie dabei folgende Bereiche an, um die Wahl Ihrer Strategie in Bezug auf 
die angestrebten Ziele zu begründen: 

• Benennen und beschreiben Sie die Zielgruppe(n) der Maßnahme in 
quantitativer und qualitativer Hinsicht. Wie wird die Strategie an die 
verschiedenen Zielgruppen angepasst und wie werden sie mit Hilfe 
unterschiedlicher Aktivitäten und Kanäle im Rahmen der Maßnahme erreicht? 
Differenzieren Sie zwischen Handels- (B2B „Business to Business“) und 
Konsumentenaktivitäten (B2C „Business-to-Consumer“). 

• Beschreibung und Begründung des geplanten Kommunikationsmix. Wie 
werden die Aktivitäten mit Blick auf die Ziele und die Zielgruppen ausgewählt? 
Sind dies die bestgeeigneten Aktivitäten, um die Ziele und Zielgruppen des 
Projekts zu erreichen? Verstärken sie sich gegenseitig? 

• Falls die Maßnahme auf mehr als ein Land abzielt: Wie wird die Strategie an 
die verschiedenen Zielmärkte angepasst? 

• Falls die Maßnahme einen ökonomischen Erfolg erzielen soll: Worauf gründet 
sich das Wachstum, auf einen Anstieg beim Verbrauch oder die Verdrängung 
anderer, ähnlicher Erzeugnisse? 
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• Falls die Maßnahme auf die Bewusstmachung oder Förderung einer 
bestimmten Regelung abzielt: Wird diese Regelung anhand eines 
Erzeugnisses illustriert? Falls ja, wie? 

• Betonen Sie die kreativen Aspekte. Welche Hauptaussagen werden 
verwendet? Sind die Hauptaussagen auf die Zielgruppen und/oder Zielmärkte 
zugeschnitten? Beschreiben Sie den geplanten Inhalt sowie das Format der 
Aussagen und ihre Quellen. 

 

Vorschläge, die auf den Binnenmarkt abzielen – Lebensmittelorientierte 
Ernährungsleitlinien (FBDG) 9 

Bei Vorschlägen, die auf den Binnenmarkt abzielen, sollten die Aussagen auf die 
FBDG in den Mitgliedstaaten abgestimmt sein, die für die Kampagne ausgewählt 
wurden. Falls die Kampagne ein oder mehrere Erzeugnisse behandelt, zu denen die 
nationalen Leitlinien qualitative und quantitative Empfehlungen zur Aufnahmemenge 
geben, sollten die in der Kampagne verwendeten Aussagen diese Empfehlungen 
widerspiegeln. 

Darüber hinaus müssen alle verwendeten visuellen Informationen und 
Werbematerialien einen Verweis auf die nationalen FBDG des Zielmitgliedstaates bzw. 
der Zielmitgliedstaaten10 für das/die geförderte/n Erzeugnis/se enthalten. 

Hinweise zu einer ausgewogenen, gesunden Ernährung finden Sie hier: 
[Bezeichnung der Website der nationalen Ernährungsrichtlinien zu 
Nahrungsmitteln und Getränken und QR-Code, falls vorhanden] 

Darüber hinaus müssen Aktivitäten, die sich unter anderem an Personen unter 
18 Jahren richten, mit den nationalen Vorgaben und Regelungen zur Werbung für 
Lebensmittel bei Kindern in Einklang stehen. 

Vorschläge, die auf den Binnenmarkt abzielen und Aussagen über gesunde 
Ernährungsgewohnheiten oder den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol treffen 

In diesen Vorschlägen ist nachzuweisen, dass die einschlägigen nationalen 
Vorschriften oder Richtlinien für den Bereich der öffentlichen Gesundheit in dem 
Mitgliedstaat, in dem das Programm durchgeführt werden soll, eingehalten werden, 
was durch entsprechende Verweise oder Belege zu untermauern ist (siehe auch 
Kapitel 2.4 in diesem Leitfaden). 

Ferner müssen Binnenmarktkampagnen zum verantwortungsvollen Umgang mit 
Alkohol Hinweise auf eine nationale Website oder auf andere Materialien der 
nationalen Gesundheitsbehörde enthalten, die über einen verantwortungsvollen 
Alkoholgenuss oder die Risiken aufklären, die aus seinem Gegenteil erwachsen. 

 

9 Weitere Informationen finden Sie unter: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-
knowledge-gateway/topic/food-based-dietary-guidelines-europe_en 

10  https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway/food-based-dietary-
guidelines-europe-source-documents-food_en 

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway/topic/food-based-dietary-guidelines-europe_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway/topic/food-based-dietary-guidelines-europe_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway/food-based-dietary-guidelines-europe-source-documents-food_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway/food-based-dietary-guidelines-europe-source-documents-food_en
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Vorschläge zur Förderung von EU-Qualitätsregelungen (g. U., g. g. A., g. t. S., 
ökologischer Landbau) 

Stellen Sie insbesondere bei Projekten für den Binnenmarkt sicher, dass die 
Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen im Hinblick auf EU-
Qualitätsregelungen auf die in der EU-Hauptaussage genannte Regelung konzentriert 
sind. Einzelne Erzeugnisse sollten lediglich dazu verwendet werden, die Regelung zu 
illustrieren. Sie können in untergeordneten Aussagen benutzt werden (um die 
Hauptaussage über die EU nicht zu verwässern). 

Vorschläge zur Förderung nationaler Qualitätsregelungen im Binnenmarkt 

Stellen Sie sicher, dass die Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen im 
Hinblick auf eine nationale Qualitätsregelung auf die Regelung selbst und nicht auf 
einzelne Erzeugnisse konzentriert sind (d. h. einzelne Erzeugnisse sollten lediglich 
dazu verwendet werden, die Regelung zu illustrieren; sie können in untergeordneten 
Aussagen benutzt werden, um die Hauptaussage über die EU nicht zu verwässern). 
 

Vorschläge, die auf den Ursprung hinweisen und Marken abbilden 

Bei Vorschlägen, in deren in der Kampagne verwendeten Aussagen auf den Ursprung 
von Erzeugnissen hingewiesen wird, ist aufzuzeigen, auf welche Weise dieser 
Ursprung verdeutlicht wird (bitte lesen Sie hierzu die Bestimmungen zum 
Ursprungsverweis in den Artikeln 2 bis 4 der Verordnung (EU) 2015/1831 sowie in 
Artikel 18 der Finanzhilfevereinbarung und in deren Anhang 5). 
Falls geplant ist, im Verlauf der Maßnahme Handelsmarken abzubilden, sollten sich 
die Antragsteller mit den Bedingungen vertraut machen, die gemäß der Verordnung 
(EU) 2015/1831 (Artikel 6, 7 und 8) sowie Artikel 18 der Finanzhilfevereinbarung und 
ihrem Anhang 5 für die Werbung für Handelsmarken gelten. Die Antragsteller müssen 
angeben, wie viele Handelsmarken genannt werden sollen. 

• Gemäß Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2015/1831 ist zu begründen, 
warum die Handelsmarken genannt werden müssen, um die Ziele der 
Kampagne zu erreichen, und wie verhindert wird, dass die Hauptaussage über 
die EU dadurch in den Hintergrund rückt. 

• Falls weniger als fünf Handelsmarken abgebildet werden, ist eine Begründung 
zu liefern, die die folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) Im Ursprungsmitgliedstaat der vorschlagenden Organisationen gibt es 
für das Erzeugnis oder die Regelung, die Gegenstand der Maßnahme 
ist, weniger Handelsmarken. 

b) Es war aus triftigen Gründen nicht möglich, weitere Partner zu gewinnen, 
deren Handelsmarken hätten abgebildet werden können. In diesem Fall 
müssen die Antragsteller eine hinlängliche Begründung und einschlägige 
Informationen hierzu liefern; dazu gehören eine Liste der anderen 
Organisationen, mit denen Kontakt aufgenommen und denen 
vorgeschlagen wurde, eine breiter angelegte gemeinsame Maßnahme 
für mehrere Erzeugnisse oder ein Mehrländerprogramm aufzulegen, 
sowie eine Begründung dazu, warum dies nicht vorgeschlagen oder 
akzeptiert wurde. 
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2.2 Einrichtung eines Konsortiums 
Nicht zutreffend. Dieser Abschnitt wird in Teil A des Antragsformulars behandelt. Es 
besteht kein Handlungsbedarf Ihrerseits. 
 
2.3 Projektteams, Personal und Unterauftragnehmer 
In diesem Abschnitt müssen die Antragsteller nachweisen, dass sie über geeignete 
berufliche Qualifikationen für die Durchführung der Maßnahme verfügen. 
Tragen Sie die Namen und Funktionen derjenigen Projektmitglieder (Personal in der 
Budgetkategorie A), die vornehmlich für die Koordinierung und/oder Durchführung der 
vorgeschlagenen Maßnahme zuständig sind, in die Tabelle ein und beschreiben Sie 
kurz ihre Rolle im Rahmen des Projekts. 
Folgende Belege müssen als Anlagen beigefügt werden: 

• Lebensläufe im Europass-Format (siehe Abschnitt 5 der Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen) sind der Anlage „Lebensläufe“ beizufügen. Es 
ist ein Projektleiter mit mindestens dreijähriger Erfahrung im 
Projektmanagement zu ernennen. 

In diesem Abschnitt sind auch die externen Ressourcen zu beschreiben. Falls die 
Antragsteller intern nicht über die benötigten Ressourcen verfügen, können sie auf 
entsandte Mitarbeiter, Unterauftragnehmer, verbundene Einrichtungen usw. 
zurückgreifen. 
Bitte führen Sie hier alle externen Ressourcen auf und beschreiben Sie die internen 
Verfahren zur Auswahl der Unterauftragnehmer, die ein optimales Preis-Leistungs-
Verhältnis gewährleisten und gleichzeitig verhindern, dass Situationen entstehen, in 
denen ein Interessenkonflikt vorliegen könnte. Machen Sie dieselben Angaben in 
Bezug auf die unabhängigen Evaluierungsstellen. 
Falls vorgesehen ist, Dritten finanzielle Unterstützung zu gewähren, erläutern Sie in 
diesem Abschnitt bitte kurz die Rolle der verbundenen Einrichtungen und führen Sie 
dies in Teil B, Abschnitt 6 genauer aus. Falls die Höhe des jedem Dritten gewährten 
Betrags den in der Aufforderung genannten Gesamtbetrag überschreitet, müssen die 
Gründe dafür angegeben werden. 
 
2.4 Management des Konsortiums und Entscheidungsmechanismen 
Falls mehrere Antragsteller gemeinsam auftreten, sind die Verwaltungsstruktur, die 
einzelnen Zuständigkeiten und Funktionen sowie die Entscheidungsmechanismen 
innerhalb des Konsortiums zu beschreiben. 
Beschreiben Sie im Detail, wie Entscheidungen gefällt werden und wie eine 
regelmäßige und wirksame Kommunikation innerhalb des Konsortiums gewährleistet 
wird. 
Die betreffenden Informationen sind auch bei Vorschlägen anzugeben, die von nur 
einer vorschlagenden Organisation eingereicht werden. 
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2.5 Projektmanagement, Qualitätssicherung und Überwachung – 
Evaluierungsstrategie 

Beschreiben Sie im ersten Teil dieses Abschnitts das interne Projektmanagement. 
Erläutern Sie dabei, wie gewährleistet wird, dass die Durchführung der Maßnahme 
fristgerecht und innerhalb des festgelegten Budgets erfolgt und dass die Ziele der 
Maßnahme erreicht werden. 
Machen Sie genaue Angaben über die Aufgabenverteilung zwischen 
Unterauftragnehmern (Durchführungs-/Evaluierungsstellen) und Antragstellern. Legen 
Sie eine interne Koordinierungsstrategie bezüglich der Methoden/Ansätze für das 
Management der verschiedenen Partner, sofern vorhanden, und der 
Unterauftragnehmer fest, die eine wirksame operative Programmsteuerung 
ermöglicht. 
Welche Qualitätssicherungsverfahren sind vorgesehen? Wie werden Sie die Arbeit 
von Unterauftragnehmern überwachen? Wie werden Sie die Qualität der zu 
erbringenden Leistungen und deren zeitliche Planung überwachen? 
Wie stellen Sie für den Fall, dass beispielsweise ein Unterauftragnehmer hinter den 
Erwartungen zurückbleibt, sicher, dass die Maßnahme wie vorgesehen durchgeführt 
werden kann? 
Die operative Leistungsfähigkeit der vorschlagenden Organisation(en) ist mit Hilfe 
folgender Unterlagen zu belegen, die dem Vorschlag beizufügen sind (Abschnitt 7 der 
Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen): 

• Einreichung eines Tätigkeitsberichts der vorschlagenden Organisation(en) für 
das vorangegangene Jahr zusammen mit der Anlage „Zusätzliche Angaben“ 

• Vorlage einer Liste aller mit EU-Mitteln durchgeführten Projekte der 
vergangenen drei Jahre mit einem Hinweis darauf, welche dieser früheren 
Projekte fortgeführt werden soll, entweder in diesem Abschnitt oder zusammen 
mit der Anlage „Zusätzliche Angaben“ 

 
HINWEIS (gilt für Einzellandprogramme): Falls die Antragsteller vorschlagen, 
bestimmte Teile des Vorschlags selbst durchzuführen, müssen sie nachweisen, dass 
die eigene Organisation über mindestens drei Jahre Erfahrung mit der Durchführung 
ähnlicher Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen verfügt. 
 
Im zweiten Teil des Abschnitts ist im Kapitel „Evaluierungsverfahren und 
Projektindikatoren“ ausführlich zu beschreiben, mit welchen Verfahren gemessen wird, 
ob alle Ziele der Maßnahme erreicht wurden. Die Studie zur Bewertung des 
Projektergebnisses muss von einer externen Stelle durchgeführt werden, die von 
der/den vorschlagenden Organisation(en) und der Durchführungsstelle unabhängig 
ist. 
Geben Sie an, wann die Evaluierungen stattfinden (nach Abschluss der Maßnahme 
(obligatorisch) oder am Ende jedes Durchführungsjahres).  Die Bewertungsstudie 
darf nur die Ergebnisse sowie die Auswirkung hinsichtlich des ökonomischen Erfolgs 
und/oder des Informationsgewinns umfassen und weder die Durchführung der 
Maßnahmen noch die Berichterstattung überwachen, was durch den Koordinator zu 
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erfolgen hat. Die Kosten für die Überwachung sind im Rahmen des Arbeitspakets zur 
Bewertung nicht förderfähig. 
In Anhang III des vorliegenden Leitfadens werden anhand von Beispielen Verfahren 
zur Messung des ökonomischen Erfolgs sowie der globalen Bekanntheitswirkung, 
also des Informationsgewinns, aufgezeigt. Es können auch andere Methoden 
verwendet werden, allerdings wird mit den vorgeschlagenen Methoden bezweckt, eine 
Mindestqualität im Bereich der Evaluierung sicherzustellen und die Evaluierung an den 
Zielsetzungen der jeweiligen Maßnahme auszurichten. 
Geben Sie eine Liste der Output-, Ergebnis- und Wirkungsindikatoren in die 
Tabellen ein; verwenden Sie die in Artikel 22 und in Anhang I der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1831 der Kommission aufgeführten Indikatoren. 
Sie können jedoch auch ähnliche Indikatoren benutzen, falls diese besser geeignet 
sind und sich hinreichend begründen lassen. 

• Die Ergebnisindikatoren sollten eine Verbindung zu den geplanten 
Arbeitspaketen und den zu erbringenden Leistungen aufweisen, wie in 
Teil B, Abschnitt 4 dargelegt. 

• Die Wirkungsindikatoren sollten eng an die spezifischen Ziele der 
Maßnahme (die in Teil B, Abschnitt 1.2 aufgeführt sind) anknüpfen. 

Da die Wirkung der Kampagnen letztlich darauf abzielt, die Wettbewerbsfähigkeit und 
den Verbrauch von EU-Agrarerzeugnissen zu erhöhen, ist Folgendes zu beachten: 

In jedem Programmvorschlag sollte mindestens ein Wirkungsindikator angegeben 
werden, der eine Veränderung bei den Absatz- oder Ausfuhrzahlen der geförderten 
Erzeugnisse, in Euro ausgedrückt, oder gegebenenfalls eine Änderung im 
Verbraucherbewusstsein oder bei der Wiedererkennung der Qualitätsregelungen der 
Union anzeigt. 

Um die Qualität der vorgeschlagenen Evaluierungsverfahren und Indikatoren zu 
belegen, sind folgende Angaben erforderlich: 

• Ein Ausgangswert oder, falls nicht vorhanden, das Verfahren zur Bestimmung 
dieses Werts 

• die Zielwerte für die geplanten Indikatoren 
Die Evaluierung der durch die Maßnahme erzielten Ergebnisse sollte nicht allein auf 
die Qualität ihrer Durchführung konzentriert sein. Eine planmäßig durchgeführte 
Maßnahme kann durchaus eine nur geringe Wirkung zeigen. 
Wenn beispielsweise bei Verkostungen in Verkaufsstellen 10 000 Broschüren an die 
Besucher ausgegeben wurden, bestätigt dies lediglich, dass die Aktivität wie im 
Vorschlag beschrieben durchgeführt wurde. Es beweist dagegen nicht, dass die Ziele 
der Maßnahme erreicht wurden, die sich an einem Bewusstseinswandel oder an 
steigenden Verkaufszahlen messen lassen. Die Zahl der verteilten Broschüren ist ein 
Outputindikator. 
Die Beziehung zwischen Output-, Ergebnis- und Wirkungsindikatoren lässt sich wie 
folgt darstellen: 
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2.6 Kostenwirksamkeit und Finanzverwaltung 
In diesem Teil sind zwei Aspekte zu behandeln. 
Beschreiben Sie kurz, wie die vorgeschlagenen Ergebnisse und Ziele der Maßnahme 
auf die kostengünstigste Art erreicht werden sollen. 
Erläutern Sie anschließend, wie die Maßnahme finanziert wird und wie die finanziellen 
Ressourcen innerhalb des Konsortiums verteilt und verwaltet werden. 
Die Antragsteller müssen das Ergebnis der Selbstüberprüfung ihrer finanziellen 
Leistungsfähigkeit darlegen und kommentieren.11 Insbesondere wenn eine 
„schwache“ Leistungsfähigkeit angezeigt wird, ist zu erläutern, wie (zusätzlich zur 
Vorfinanzierung) Liquidität hergestellt werden soll, etwa mit Hilfe von Eigenmitteln oder 
eines Bankdarlehens. Bitte geben Sie auch an, ob eine finanzielle Beteiligung seitens 
der Mitglieder der Organisation vorgesehen ist. 
Nennen Sie gegebenenfalls die Quellen und Beträge der EU-Mittel, die Sie für dieselbe 
Maßnahme oder einen Teil davon oder für Ihr betriebliches Funktionieren (Beitrag zu 
den Betriebskosten) in den letzten drei Haushaltsjahren erhalten (oder beantragt) 
haben. 
Sollten Sie vorhaben, im Rahmen der aktuellen Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen Anträge für mehrere Projekte einzureichen, die parallel durchgeführt 
werden können, dann geben Sie bitte auch an, wie deren Durchführung sichergestellt 
werden kann, falls mehr als ein Antrag positiv beschieden wird, und welche 
Einsparungen in diesem Fall möglich wären (etwa durch Verwendung derselben 
Instrumente für verschiedene Kampagnen). 
Dabei sind insbesondere folgende Punkte zu erläutern: 
a) Operative Leistungsfähigkeit: Wie gewährleisten Sie eine ausreichende operative 
Leistungsfähigkeit und genügend Personal, um die Ziele der vorgeschlagenen 
Maßnahmen zu erreichen? (Hierzu können Sie in Abschnitt 2.3 Ihres Vorschlags 
Stellung nehmen.) 

 

11 Alle Antragsteller müssen auf folgender Website eine Selbstüberprüfung ihrer finanziellen 
Leistungsfähigkeit vornehmen: https://ec.europa.eu/research/participants/lfv/lfvSimulation.do. 

Outputindi
katoren 

Ergebnisin
dikatoren 

Wirkungsin
dikatoren 

• Werden die Aktivitäten gemäß den Projektvorgaben 
durchgeführt? 

• Werden die Aktivitäten mit Blick auf ein 
geplantes Ergebnis durchgeführt? 

• Werden die Projektziele kurz- oder 
mittelfristig erreicht? 

https://ec.europa.eu/research/participants/lfv/lfvSimulation.do
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b) Finanzielle Leistungsfähigkeit: Wie gewährleisten Sie eine wirtschaftliche 
Haushaltsführung und die erforderliche Liquidität, um Ihren Zahlungsverpflichtungen 
gegenüber den Unterauftragnehmern im Rahmen der parallel durchgeführten Projekte 
nachzukommen? 
 
2.7 Risikomanagement 
Beschreiben Sie, welche Risikomanagementverfahren vorgesehen sind: Erläutern Sie 
die ermittelten Risiken, ihre Eindämmung und die dafür vorgesehenen Instrumente. 
Welche Risiken bestehen bei der Durchführung der Maßnahme (beispielsweise im 
Zusammenhang mit bestimmten Ungewissheiten oder Marktbeschränkungen bei 
Maßnahmen in einem Drittland)? Verwenden Sie die in der Vorlage enthaltene Tabelle 
zur Einstufung der Risiken je nach ihrer Art, z. B. finanziell, politisch, marktbezogen 
usw. Wie werden diese Risiken bewältigt und wie sehen die 
Risikominderungsmaßnahmen aus? Welche potenziellen Auswirkungen sind aufgrund 
der Risiken zu erwarten und wie hoch ist ihre Wahrscheinlichkeit? Stufen Sie die 
Risiken in Bezug auf ihre Wahrscheinlichkeit und ihre Auswirkungen ein (hoch, mittel, 
niedrig). 
 

Abschnitt 3: Wirkung 

3.1 Wirkung und erwarteter Ertrag 
Beschreiben Sie die kurz-, mittel- und langfristigen Wirkungen des Projekts auf Ebene 
der EU. Beschreiben Sie das Potenzial der Maßnahme zur Steigerung des 
Bekanntheitsgrads, der Nachfrage und/oder des Marktanteils und geben Sie an, wie 
und in welchem Ausmaß andere EU-Akteure von dem Projekt profitieren werden. 
Da die Kampagnen letztlich auf die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und des 
Verbrauchs von EU-Erzeugnissen abzielen, muss sich das vorgeschlagene Ausmaß 
der Investitionen durch den erwarteten Nutzen rechtfertigen lassen. 
Die Rechtfertigung der Investitionshöhe muss auf einem ökonomischen Erfolg 
und/oder Informationsgewinn basieren: 

o Der ökonomische Erfolg sollte normalerweise auf Ebene der vorschlagenden 
Organisation oder auf nationaler Ebene geschätzt werden. Bei Maßnahmen, 
die auf einen ökonomischen Erfolg abzielen (z. B. Maßnahmen zur Steigerung 
des Marktanteils der EU-Erzeugnisse), ist der Gewinn in absoluten 
Geldbeträgen, also in Euro, zu veranschlagen. 
Ähnlich wie bei der Post-Evaluierung der Maßnahme sollte das quantifizierte 
Ziel darauf ausgerichtet sein, externe Einflüsse auszuschließen, damit die direkt 
auf die Maßnahme zurückgehenden Wirkungen ermittelt werden können. Die 
Schätzung sollte über einen einfachen Vergleich der Zahlen vor und nach der 
Kampagne hinausgehen. Sie sollte beispielsweise bestehende 
Marktentwicklungen berücksichtigen, die auch ohne die Maßnahme erfolgen 
würden. Nähere Informationen zu den Methoden, die zur Berechnung der 
Zahlen herangezogen werden können, finden sich in Anhang III zu diesem 
Leitfaden. 

o Bei Maßnahmen, die auf einen Informationsgewinn abzielen (etwa solche, die 
vor allem den Bekanntheitsgrad erhöhen sollen), sind die erwarteten Wirkungen 
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als Zahl der Menschen zu quantifizieren, die neue Kenntnisse erworben oder 
ihre Meinung geändert haben. Die Zahl der Menschen, die wirksam erreicht 
wurden, ist der Wirkungsindikator für die Bekanntheit. In Anhang III zu diesem 
Leitfaden finden Sie weitere Informationen zu den methodischen 
Anforderungen. 

In den Vorschlägen ist ein Ausgangswert anzugeben, damit die Wirkungen des 
Projekts einem Szenario gegenübergestellt werden können, das sich auch ohne seine 
Durchführung ergeben hätte. 
HINWEIS: 

• Zu der Maßnahme ist der erwartete Ertrag anzugeben, berechnet auf Ebene 
der vorschlagenden Organisation(en) und/oder der betreffenden 
Mitgliedstaaten (nicht auf EU-Ebene). 

• Sind mehrere Zielländer involviert, müssen die erwarteten Erträge nach 
Zielmärkten/Zielländern aufgeschlüsselt werden. 

• Die Vorschläge sollten demonstrieren, dass der erwartete Ertrag realistisch ist. 
 

3.2 Kommunikation, Verbreitung und Sichtbarkeit 
Nicht zutreffend.  
 
3.3 Nachhaltigkeit und Fortführung 
Beschreiben Sie die Folgemaßnahmen zu dem Projekt nach Auslaufen der 
EU‑Finanzierung. Wie werden Sie die Projektwirkungen sicherstellen, und wie werden 
die Ergebnisse der Kampagne auf lange Sicht und letztlich über die EU-Finanzierung 
hinaus genutzt? 

In diesem Abschnitt müssen die Antragsteller das Potenzial des Projekts nachweisen, 
eine langfristig anhaltende wirtschaftliche und soziale Wirkung sicherzustellen, sowie 
das Potenzial, zu einer nachhaltigen Produktion und/oder einem nachhaltigen 
Konsum beizutragen. Hinweis: Diese Aspekte müssen nicht zahlenmäßig bestimmt 
werden. 

 

Abschnitt 4: Aktivitäten, Arbeitspakete, Zeitplan und Untervergabe 

In Teil B, Abschnitt 4 sind die Projektaktivitäten zu beschreiben. Dieser Teil bildet 
einen separaten Abschnitt im Antragsformular. Bitte berücksichtigen Sie jedoch, dass 
er vorwiegend anhand des Vergabekriteriums „Qualität“ bewertet wird. 
Dieser Abschnitt sollte eine Beschreibung der Aktivitäten und eine ausführliche 
Analyse ihres jeweiligen Budgets enthalten. 
Die geplanten Aktivitäten sind in Arbeitspaketen zusammenzufassen. In einem 
Arbeitspaket sind alle Aktivitäten und zu erbringenden Leistungen zusammengefasst, 
die einer bestimmten Rubrik der ausführlichen Budgetübersicht zuzuordnen sind, zum 
Beispiel Projektkoordination, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Evaluierung usw. 
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Die Antragsteller sollten standardmäßig zwei obligatorische Arbeitspakete 
einrichten: 
Projektkoordination und Evaluierung 
Die Antragsteller müssen darlegen, welche Maßnahmen sie ergreifen, um das 
Projekt zu verwalten und sicherzustellen, dass dieses wie unter dem Punkt 
„Projektkoordination“ geplant durchgeführt wird. 
Bei Mehrländerprojekten ist im Rahmen dieses Arbeitspakets eine Auftaktsitzung mit 
der Agentur und den Begünstigten vorzusehen, bei der die Agentur die 
Musterfinanzhilfevereinbarung, die finanzielle Verwaltung der Finanzhilfe, die 
Berichtspflichten und die Verwendung von IT-Werkzeugen zur Verwaltung der 
Finanzhilfe erläutert. 

 
Eine zu erbringende Leistung ist ein konkreter Output einer Aktivität, etwa ein 
Seminar, eine Aktion an einer Verkaufsstelle usw. Bei der Beschreibung der Aktivitäten 
und des zugehörigen Budgets ist ausführlich auf folgende Fragen einzugehen: Wer? 
Was? Wann? Wo? Warum? Die Beschreibung muss ausreichend detailliert sein, um 
die Kostenwirksamkeit der Aktivitäten abschätzen zu können. 
Die veranschlagten Kosten sind im Hinblick auf die zu erbringenden Leistungen 
anzugeben, und zwar als „Kosten nach Typ des Outputs“. 
Zu jeder Aktivität ist der Grund für ihre Durchführung (mit Bezug zu den Zielen) zu 
erläutern, ferner sind die Zielgruppe(n) und ihr Umfang festzulegen, der Zeitraum und 
Ort ihrer Durchführung anzugeben und die jährlichen Kosten aufzuschlüsseln. 
Beispiele: 

− Bei der Planung von Seminaren sind Einzelheiten zum Veranstaltungsort, zur 
Tagesordnung, zu den Teilnehmern, zu den erwarteten Ergebnissen usw. 
anzugeben. 

− Bei der Planung von Medienkampagnen sind Einzelheiten zum Gesamtbudget, 
das für die Produktion und Platzierung von Anzeigen aufgewendet wird (d. h. 
Medienkauf, einschließlich von Jahresrabatten) sowie zum zeitlichen Verlauf 
der Kampagne anzugeben. Die Namen der Publikationen und Fernsehsender 
müssen nicht im Einzelnen genannt werden. Allerdings sollten unter anderem 
Angaben zur Reichweite, Häufigkeit und Bruttoreichweite („Gross Rating 
Points“) in Bezug auf die erreichten Zielgruppen gemacht werden, um das 
Ausmaß der Kampagne zu verdeutlichen. 

− Bei der Planung von Online- und Social-Media-Aktivitäten sind Einzelheiten zu 
den Funktionalitäten anzugeben, die entwickelt werden sollen, etwa zu den 
geplanten konkreten digitalen Inhalten. Ferner sollten Angaben über die 
angestrebte Erhöhung der Nutzerzahlen und Nutzereinbindung gemacht 
werden (Zahl der Besucher auf Webseiten, Follower, Zahl der hochgeladenen 
Inhalte usw.) sowie über den geplanten Umfang der Aktivitäten. Von den 
Projekt-Accounts oder Influencer-Accounts veröffentliche Social-Media-
Beiträge (Bilder, Videos, Reels) müssen die Merkmale von EU-Produkten 
fördern und nicht nur deren Verwendung. 
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Zusätzlich sollten die Antragsteller darlegen, wer die einzelnen Aktivitäten durchführen 
wird – Unterauftragnehmer (Durchführungsstellen), verbundene Einrichtungen oder 
die vorschlagende Organisation (bei mehreren vorschlagenden Organisationen, 
welche von ihnen welche Aktivität ausführen wird) –, und genaue Angaben zur 
Aufgabenverteilung zwischen dem Antragsteller und den anderen beteiligten 
Einrichtungen machen. 
Die Budgetanalyse muss hinreichend detailliert sein, wobei jede zu erbringende 
Leistung mit einer Kostenschätzung zu versehen ist. 
Alle durchzuführenden Arbeitspakete sind in die Vorlage zur Beschreibung der 
Aktivitäten und Begründung des Budgets einzutragen. 
Bitte beachten Sie, dass Ihrem Vorschlag unter Verwendung der im System 
vorhandenen Vorlage auch das nach Arbeitspaketen unterteilte Gesamtbudget für 
die Maßnahme („Ausführliche Budgettabelle“), beigefügt werden muss. Bitte 
passen Sie in diesem Dokument die Zahlen der Arbeitspakete entsprechend den 
Zahlen in Teil B an. 
Berücksichtigen Sie beim Eintragen der verschiedenen Teile der „Analyse des 
veranschlagten Budgets“ und ihrer Erfassung in der ausführlichen Budgettabelle die 
nachstehenden Hinweise: 

• „1. Projektkoordinierung“: Diese Kostenkategorie erfasst die Zeit, die das 
Personal (und gleichgestellte Mitarbeiter) desjenigen Begünstigten aufwendet, 
der für die Koordinierung der Zusammenarbeit mit der Verwaltungsbehörde 
sowie der Zusammenarbeit zwischen den Partnern und Unterauftragnehmern 
zuständig ist. Kernaufgaben dürfen weder untervergeben noch anderen 
Mitbegünstigten übertragen werden (siehe Punkt 1.2.2). Dieses Arbeitspaket 
deckt nur die Kosten der vorschlagenden Organisation(en) ab, nicht die der 
Unterauftragnehmer, deren Ausgaben in die für die einzelnen Aktivitäten 
veranschlagten Kosten aufzunehmen sind. Die geschätzte Zahl der 
Personentage für die von den Antragstellern durchgeführten Aktivitäten muss 
ebenso wie ihre Kostensätze klar begründet werden. 

• Sonstige Kosten im Bereich der Projektkoordinierung betreffen in erster Linie 
Reisekosten. Andere direkte Kosten für Dienstleistungen wie nicht 
abzugsfähige Mehrwertsteuer, Prüfbescheinigungen, Bankbürgschaft, 
Abschreibung usw. sind in der Rubrik „Sonstige förderfähige Kosten von PO“ 
in der ausführlichen Budgettabelle im Anhang einzutragen. 

• „2. Öffentlichkeitsarbeit“: Diese Kostenkategorie umfasst alle Aktivitäten in 
Verbindung mit laufender PR-Arbeit und Presseveranstaltungen: die 
Zusammenarbeit mit Meinungsbildnern, die Erstellung von Kontaktlisten von 
Journalisten und Bloggern, die Ausarbeitung und Veröffentlichung von 
Pressemitteilungen12 und Factsheets, die Organisation von Interviews oder 
Veranstaltungen, die Gestaltung redaktioneller Anzeigen und ihre Kosten, das 

 

12 Die Veröffentlichung von Pressemitteilungen sollte darauf konzentriert sein, über bevorstehende 
Aktivitäten und erwartete Projektergebnisse zu informieren. In dem Vorschlag sind keine 
Pressemitteilungen zu planen, die allein dem Zweck dienen, die Unterzeichnung der 
Finanzhilfevereinbarung und den Erhalt von EU-Mitteln zu verkünden. 



Finanzhilfen der EU: AGRIP-Programmleitfaden: V4.0 – 15.12.2023 

 

30 
 

Verfassen und Aussenden von Newslettern, die Sammlung und Analyse von 
Medienausschnitten usw. 

• „3. Website, soziale Medien“: Diese Kostenkategorie umfasst die Erstellung, 
Umgestaltung, Aktualisierung und Pflege von Websites und Social-Media-
Accounts. Auch Aktivitäten im Bereich des Community-Managements können 
hier aufgenommen werden. 

• „4. Werbung“: 
o Online-Werbung ist unter dieser Rubrik und nicht unter Rubrik „3. 

Website, soziale Medien“ anzugeben. 
o Printwerbung schließt keine redaktionellen Anzeigen mit ein, die unter 

Öffentlichkeitsarbeit (siehe oben) aufgeführt werden sollten; sie umfasst 
jedoch Zeitschriften- und Zeitungsbeilagen. 

o Die Kosten im Zusammenhang mit TV-Sponsoring sind unter „4. 
Werbung“ anzugeben. 

• POS-Werbung ist in die Rubrik „7. Absatzförderung an der Verkaufsstelle“ 
einzutragen. 

• „7. Absatzförderung an der Verkaufsstelle“: Bei Verkostungstagen sind die 
tägliche Menge und die täglichen Kosten für Produktproben zu begründen; 
die Stückkosten müssen den Herstellungskosten zuzüglich Transport und 
nicht den Einzelhandelspreisen der betreffenden Produkte entsprechen. 

• Unter „8. Sonstige Aktivitäten“ können alle anderen Aktivitäten im 
Zusammenhang mit dem Vorschlag angegeben werden, die nicht unter die 
oben genannten Punkte fallen. 

• „9. Evaluierung der Ergebnisse“: Diese Kostenkategorie umfasst alle Kosten in 
Verbindung mit der externen Evaluierung. 

Die für die Aktivitäten anfallenden Kosten müssen der Beschreibung der zu 
erbringenden Leistungen entsprechen und mit den Marktpreisen im jeweiligen Zielland 
vergleichbar sein. 
Die Antragsteller müssen die dem eingereichten Vorschlag beigefügten Unterlagen 
sorgfältig auf finanzielle Fehlangaben hin überprüfen. 
Bitte legen Sie auch einen Projektzeitplan vor. Beachten Sie dabei, dass die 
Durchführung der Maßnahmen bis zu sechs Monate nach Unterzeichnung der 
Finanzhilfevereinbarung hinausgezögert werden kann. 

2.4. Bildschirm Teil C 

Die mit dem Vorschlag anvisierten Zielländer und zu fördernden Erzeugnisse sind in 
diesem Abschnitt anzugeben. 
Erwähnen Sie gegebenenfalls, welche Regelung gefördert wird und welches 
Erzeugnis/welche Erzeugnisse zur Illustration verwendet werden. 
Bitte beachten Sie, dass mehrere Erzeugnisse ausgewählt werden können. Allerdings 
kommen nur die in Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 aufgeführten 
Erzeugnisse für Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen oder zur Illustration 
der geförderten Regelung in Frage. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32014R1144&qid=1611583068875
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Die Auswahl muss sowohl mit dem gewählten Thema als auch mit den im technischen 
Teil des Antrags beschriebenen Erzeugnissen (Teil B, Abschnitt 2) in Einklang stehen. 
Zuletzt sollte noch angegeben werden, ob mit der Maßnahme Erzeugnisse oder 
Methoden mit Nachhaltigkeitszertifikat gefördert werden sollen. 
HINWEIS: Abschnitt 1.1 des vorliegenden Leitfadens enthält zusätzliche 
Informationen zu Maßnahmen, die zur Akzentuierung einer nachhaltigen 
landwirtschaftlichen Produktion und eines nachhaltigen Verbrauchs vorgeschlagen 
werden. Achten Sie darauf, dass Teil A und Teil B hierzu aufeinander abgestimmt sind. 
Bitte geben Sie außerdem zu jedem der in Ihrem Vorschlag genannten Zielländer den 
Budgetanteil (in Prozent) und die Umsatz-/Exportsteigerung (in EUR) des/der 
geförderten Erzeugnis/Erzeugnisse an. 
Treffen Sie eine sorgfältige Auswahl in Bezug auf das Zielland/die Zielländer, die 
Regelung(en) und das Erzeugnis/die Erzeugnisse, die mit dem Programm gefördert 
werden sollen. 
In der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen sind die Zielländer, Regelungen 
und Erzeugnisse angegeben, die im Rahmen der jeweiligen Themen förderfähig sind. 
Geben Sie darüber hinaus die geplanten Output-, Ergebnis- und Wirkungsindikatoren 
(wesentliche Leistungsindikatoren) an, über die Sie während der Durchführung des 
Projekts Bericht erstatten werden. Die wesentlichen Leistungsindikatoren müssen in 
einem engen Zusammenhang zu den in Teil B beschriebenen Zielen und Aktivitäten 
stehen. 
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2.5. Anlagen zum Antrag 

Zur Vervollständigung des Antrags müssen Sie folgende Anlagen hochladen (die 
jeweiligen Vorlagen stehen im Einreichungstool im Portal „Funding & Tenders 
Opportunities“ zur Verfügung, sobald Sie mit der Ausarbeitung Ihres Antrags 
beginnen): 

Titel der Anlage Vorlage Sprachanforderungen Bemerkungen 

Ausführliche 
Budgettabelle 

Ja 

 

Kann in jeder EU-
Amtssprache eingereicht 
werden; keine Übersetzung 
notwendig 

Anlage 1 zu Teil B 

 

Lebensläufe  Nein 

Kann in jeder EU-
Amtssprache eingereicht 
werden; vorzugsweise auf 
Englisch und im Europass-
Format 

Anlage 2 zu Teil B 

Siehe Abschnitt 2.3 

Zusätzliche 
Angaben Nein 

Kann in jeder EU-
Amtssprache eingereicht 
werden; keine Übersetzung 
notwendig  

Anlage 3 zu Teil B 

Benötigte Unterlagen: 

- Tätigkeitsbericht und Liste aller mit EU-
Mitteln finanzierter Projekte der 
vergangenen drei Jahre (siehe 
Abschnitt 5 der Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen) 

- Berücksichtigung von nationalen 
Qualitätsregelungen, 
Nachhaltigkeitszertifikaten oder 
Informationen über gesunde 
Ernährungsgewohnheiten und den 
verantwortungsvollen Umgang mit 
Alkohol (siehe Bedingungen in 
Abschnitt 6 der Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen) 

 

Angaben zur 
Repräsentativität 

UND 

Angaben zum 
Rechtsträger 

Ja 

Kann in jeder EU-
Amtssprache eingereicht 
werden 

Vorzugsweise mit 
beigefügter englischer 
Übersetzung und im Fall der 
Angaben zum Rechtsträger 
zumindest einer englischen 
Zusammenfassung 

Anlage 4 zu Teil B 

Siehe Anforderungen in der 
Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen und in Anhang II zu diesem 
Leitfaden 

Zusammen mit den unten aufgeführten 
Unterlagen 

Identischer Text 
von Teil B auf 
Englisch 

Ja Auf Englisch 
Anlage 5 zu Teil B 

Siehe Abschnitt 1.2.2 dieses Leitfadens 

 
 
Zur Bewertung der Förderfähigkeit der Antragsteller sind folgende Unterlagen 
einzureichen, zusammen mit den Angaben zur Repräsentativität: 
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- Privatrechtliche Einrichtung: Auszug aus dem Amts- oder Gesetzblatt, Kopie 
der Satzung/Statuten, Auszug aus dem Handels- oder Verbandsregister, 
Bescheinigung über die Umsatzsteuerpflicht (falls, wie in einigen Ländern der 
Fall, die Handelsregisternummer und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
identisch sind, ist nur eins der beiden Dokumente erforderlich) 

- Öffentlich-rechtliche Einrichtung: Kopie der Urkunde oder des Beschlusses zur 
Einrichtung des öffentlich-rechtlichen Unternehmens oder anderer amtlicher 
Nachweis über die Einrichtung der öffentlich-rechtlichen Körperschaft 

- Einrichtungen ohne Rechtspersönlichkeit: Nachweis darüber, dass der 
Vertreter befugt ist/die Vertreter befugt sind, im Namen der Einrichtung 
rechtliche Verpflichtungen einzugehen 

 
Zu einem späteren Zeitpunkt werden von Antragstellern, die die erste Phase der 
Bewertung erfolgreich durchlaufen haben, die folgenden finanziellen Dokumente 
angefordert: 

Titel der Anlage Vorlage Sprachanforderungen Bemerkungen 

Jahresabschluss Nein 

Kann in jeder EU-
Amtssprache eingereicht 
werden; keine Übersetzung 
notwendig 

Bilanz sowie Gewinn- und 
Verlustrechnung für das letzte 
abgeschlossene Geschäftsjahr  

Geschäftsplan (neu 
geschaffene 
Einrichtungen) 

Nein 

Kann in jeder EU-
Amtssprache eingereicht 
werden; keine Übersetzung 
notwendig 

Falls kein Jahresabschluss vorliegt 

Rechnungsprüfungsbericht 
oder Eigenerklärung13 bei 
vorschlagenden 
Organisationen, die eine 
Finanzhilfe von mehr als 
750 000 EUR beantragen 

Nein 

Kann in jeder EU-
Amtssprache eingereicht 
werden; keine Übersetzung 
notwendig 

Siehe nachstehenden Abschnitt 

 

    

 
Externer Rechnungsprüfungsbericht oder Eigenerklärung 
Teilnehmer, die einen EU-Beitrag von mehr als 750 000 EUR (Schwellenwert je 
Antragsteller) beantragen, werden gebeten, Folgendes vorzulegen: 

- Rechnungsprüfungsbericht eines zugelassenen externen Wirtschaftsprüfers, in 
dem der Jahresabschluss für das letzte verfügbare Geschäftsjahr bestätigt wird, 
falls ein solcher Bericht vorliegt und eine Abschlussprüfung gemäß EU- oder 
nationalem Recht vorgeschrieben ist 

oder 

 

13 Muster für die Eigenerklärung: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/lev/h2020-lev-declaration-
validity-accounts_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/lev/h2020-lev-declaration-validity-accounts_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/lev/h2020-lev-declaration-validity-accounts_en.pdf
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- vom Bevollmächtigten des Antragstellers unterzeichnete Eigenerklärung13, mit 
der die Gültigkeit seines Jahresabschlusses für das letzte Geschäftsjahr 
bestätigt wird. Die Eigenerklärung muss von Rechtsdokumenten begleitet sein, 
die die Identität des gesetzlichen Vertreters und dessen Befugnis zur 
Unterzeichnung im Namen des Teilnehmers belegen. 

Diese Vorschrift gilt nicht für öffentliche Einrichtungen. 

3. BEWERTUNG UND ERGEBNISSE 

Alle Vorschläge, die bei der Exekutivagentur über das elektronische 
Einreichungssystem eingehen, durchlaufen eine mehrstufige Bewertung anhand der 
verschiedenen, in der Aufforderung genannten Kriterien (Abschnitte 6 bis 9), nämlich 
Förderfähigkeits-, Ausschluss-, Auswahl- und Vergabekriterien. 
Bei der Bewertung der Vorschläge wird strengste Vertraulichkeit gewahrt. 
Nach Einreichung eines Vorschlags nimmt die Agentur bis zum Abschluss der 
Bewertung keinen Kontakt zum Antragsteller auf, es sein denn, 

• die Agentur selbst muss den Antragsteller kontaktieren, etwa um Fragen 
hinsichtlich der Förderfähigkeit zu klären oder zusätzliche Auskünfte zu anderen 
Teilen des Vorschlags innerhalb der Grenzen der einschlägigen Vorschriften 
der EU-Haushaltsordnung einzuholen (es können nähere Angaben verlangt 
werden, um ein besseres Verständnis einzelner Punkte des Vorschlags oder 
der zugehörigen Unterlagen zu erlangen; die Angaben dürfen jedoch nicht zu 
wesentlichen Änderungen des Vorschlags führen), 

• der Antragsteller hat Beschwerde bezüglich des Einreichungsverfahrens 
eingelegt (siehe zusätzliche Hinweise zur Einreichung über das Portal 
„Funding & Tender Opportunities“). 

Die Agentur wird sich mit Antragstellern, die die ersten Phasen der Bewertung 
erfolgreich durchlaufen haben, bezüglich der Beurteilung ihrer finanziellen 
Leistungsfähigkeit in Verbindung setzen. Im Fall mehrerer Antragsteller werden diese 
auch in Bezug auf die Validierung ihres Rechtsträgers kontaktiert. 

3.1. Übersicht über das Bewertungsverfahren 

Alle Kriterien und erforderlichen Unterlagen sind in der betreffenden Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen aufgeführt. Bitte studieren Sie diese Kriterien 
aufmerksam. 
Vorschläge, die nicht alle Kriterien erfüllen, werden im betreffenden 
Bewertungsstadium ausgeschlossen. 
Zusätzliche Informationen zu den Vergabekriterien sind Anhang I zu diesem Leitfaden 
zu entnehmen. 

Die Qualität der Vorschläge wird anhand der im genannten Anhang aufgeführten 
Kriterien und Unterkriterien beurteilt, wobei für die wichtigsten Vergabekriterien 
ein Schwellenwert festgelegt ist. 
Die Antragsteller werden gebeten, die Unterkriterien für die Vergabe 
aufmerksam zu studieren und sie in ihrem Vorschlag zu berücksichtigen. 
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3.2. Ergebnisse 

Im Anschluss an die Bewertung werden alle zulässigen Vorschläge entsprechend der 
bei der Bewertung der Vergabekriterien vergebenen Gesamtpunktzahl in eine 
Rangliste eingeordnet. Für eine Kofinanzierung kommen nur Vorschläge in Frage, die 
alle Schwellenwerte erreichen. Für den Vorschlag/die Vorschläge mit der höchsten 
Punktzahl wird je nach den verfügbaren Haushaltsmitteln eine Kofinanzierung 
gewährt. 
Zu jedem in der maßgeblichen Aufforderung genannten Schwerpunktthema wird eine 
separate Rangliste erstellt. 
Darüber hinaus wird für den Fall, dass im Laufe des Jahres weitere Mittel freigegeben 
werden, eine Reserveliste von Vorschlägen gebildet. 
Bei Mehrländerprogrammen werden alle Antragsteller, gleich ob erfolgreich oder nicht, 
nach Abschluss der Bewertung über das Portal „Funding & Tender Opportunities“ über 
die Ergebnisse unterrichtet. 
Bei Einzellandprogrammen werden die Antragsteller durch die zuständigen nationalen 
Behörden informiert, nachdem die Entscheidung der Europäischen Kommission über 
die Auswahl oder Ablehnung der Vorschläge angenommen wurde. 
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ANLAGE I: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZU DEN VERGABEKRITERIEN 

Wie in der Aufforderung erwähnt, dient Teil B des Antragsformulars der Bewertung des Vorschlags 
anhand der Vergabekriterien. 
Konkret wird jeder Vorschlag unter Verwendung der in nachstehender Tabelle angeführten Kriterien und 
Unterkriterien beurteilt, wobei für die wichtigsten Vergabekriterien auch ein Schwellenwert festgelegt ist. 
Bei der Beurteilung der Qualität der Vorschläge sind nachfolgende Unterkriterien zu berücksichtigen: 
 

KRITERIEN UNTERKRITERIEN 
1. RELEVANZ Höchstpunktzahl: 25 Schwellenwert: 15 
(a) Relevanz der vorgeschlagenen 
Informations- und 
Absatzförderungsmaßnahmen für die 
in Artikel 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1144/2014 genannten allgemeinen 
und spezifischen Ziele, die in Artikel 3 
dieser Verordnung genannten Ziele 
sowie die unter den entsprechenden 
thematischen Schwerpunkten 
genannten Prioritäten, Ziele und 
erwarteten Ergebnisse 

• Der Vorschlag steht in Einklang mit den in der 
Rechtsgrundlage festgelegten spezifischen Zielen und 
Zielsetzungen und hat den gewählten thematischen 
Schwerpunkt sowie das Thema der Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen in angemessener Weise 
zum Gegenstand. 

• Die relevanten Aspekte fließen in angemessener 
Weise in die Strategie, die Tätigkeiten und die 
Aussagen des Programms ein. 

(b) Beitrag des vorgeschlagenen 
Informations- und 
Absatzförderungsprojekts im Hinblick 
auf die Klima- und Umweltziele der 
Strategien der GAP, des Grünen Deals 
und „Vom Hof auf den Tisch“, 
insbesondere in Bezug auf die 
Nachhaltigkeit von Produktion und 
Verbrauch. 

• Das Projekt trägt wirksam zu den klima- und 
umweltpolitischen Zielen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik bei, insbesondere in Bezug auf die 
Nachhaltigkeit von Produktion und Verbrauch (Grüner 
Deal und Strategie „Vom Hof auf den Tisch“). 

• Die im Binnenmarkt durchgeführten Projekte stehen im 
Einklang mit den lebensmittelorientierten 
Ernährungsleitlinien (FBDG) des Zielmitgliedstaats. 

(c) Qualität und Relevanz der 
Marktanalyse 

• Die Marktanalyse deckt den Zielmarkt/die Zielmärkte 
des Vorschlags ab und basiert auf stichhaltigen 
Marktforschungsdaten und/oder Ein-/Ausfuhrzahlen, 
die im Vorschlag angeführt sind. 

• Die Marktanalyse verweist auf Entwicklungen und 
Herausforderungen, auf die das Programm abstellt; 
diese werden in einer schlüssigen SWOT-Analyse 
dargestellt. 

• Die Marktanalyse beschreibt die Wettbewerbsposition 
der vorschlagenden Organisation(en) und der zu 
vermarktenden Erzeugnisse, anderer EU-Lieferanten 
sowie ihrer Wettbewerber aus Drittländern. 

• Im Rahmen der Marktanalyse werden die Zielgruppen 
des Programms ermittelt und angemessen 
beschrieben. 

• Die Marktanalyse beschreibt die Struktur und 
Funktionsweise der Vertriebs- und 
Einzelhandelskanäle. 

• Im Hinblick auf Drittlandsmärkte: Es gibt Verweise auf 
Einfuhrbedingungen, wie etwa tarifäre und nicht 
tarifäre Hemmnisse. 

(d) Kohärenz der Programmstrategie, 
Ziele, Zielgruppen und 
Kernbotschaften 

• Die Programmziele stehen in Einklang mit der 
Marktanalyse und der SWOT-Analyse. 
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• Die Programmziele sind spezifisch, messbar, 
erreichbar, ergebnisorientiert und zeitgebunden 
(SMART). 

• Die Strategie richtet sich auf die in der Marktanalyse 
ermittelten Herausforderungen und ist mit den 
Programmzielen kohärent. 

• Werden frühere kofinanzierte Kampagnen fortgesetzt, 
so werden die Wirkung der früheren Kampagnen und 
die Gründe für ihre Fortsetzung eindeutig beschrieben. 

• Die Strategie und die Kernbotschaften sind auf alle 
Zielmärkte und Zielgruppen zugeschnitten. 

(e) Die EU betreffende Aussage der 
Kampagne 

• Der Vorschlag beschreibt eindeutig die vorgesehene 
die EU betreffende Hauptaussage und die durch das 
Programm sichergestellte Form der Information und 
Aufklärung über verschiedene Besonderheiten der 
landwirtschaftlichen Produktionsmethoden und 
Erzeugnisse der EU. 

Die Aussagen des Programms nehmen Bezug auf 
Europa im Allgemeinen, auf die EU, die GAP, EU-
Recht, EU-Erzeugnisse oder EU-
Produktionsstandards. Sie stehen im Einklang mit den 
Zielen des ausgewählten Themas. 

2. QUALITÄT Höchstpunktzahl: 50 Schwellenwert: 30 

(a) Angemessene Auswahl von 
Tätigkeiten unter Berücksichtigung der 
Ziele und Programmstrategie, 
geeigneter Kommunikationsmix, 
Synergien zwischen den Tätigkeiten 

• Die Tätigkeiten und der Kommunikationsmix stimmen 
gut mit den Programmzielen, der Programmstrategie 
und den Zielgruppen überein. 

• Die geplanten Tätigkeiten verstärken einander. 

• Wird das Projekt parallel zu anderen privaten oder 
öffentlichen Kampagnen laufen, wird es so gestaltet, 
dass Synergieeffekte mit diesen Kampagnen erzielt 
werden. 

(b) Prägnante Beschreibung der 
Tätigkeiten und zu erbringenden 
Leistungen; 

• Die Tätigkeiten sind angemessen beschrieben, sodass 
die folgenden Fragen beantwortet werden: Wer? Was? 
Wann? Wo? Warum? 

Die Beschreibung ist hinreichend ausführlich, um die 
Kostenwirksamkeit der Tätigkeiten einschätzen zu 
können.  

(c) Qualität der vorgeschlagenen 
Evaluierungsmethoden und 
Indikatoren. 

• Die Evaluierung umfasst eine Studie zur Bewertung 
der Wirkung des Programms, die von einer 
unabhängigen externen Stelle durchgeführt wird. 

• Die Methodik steht in Einklang mit der in Anlage III 
vorgeschlagenen Methodik. 

• Die vorgeschlagenen Indikatoren sind auf die in 
Artikel 22 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2015/1831 der Kommission beschriebenen 
Grundsätze abgestimmt. 

• Für die geplanten Indikatoren werden Baseline- und 
Zielwerte vorgeschlagen. 
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(d) Ausgewogene Zuweisung der 
Finanzmittel entsprechend den Zielen 
und dem Umfang der Tätigkeiten 

• Das Budget ist effizient auf die Tätigkeiten aufgeteilt. 
Es steht im Einklang mit der beschriebenen Strategie 
und erwarteten Wirkung. 

(e) Klare Beschreibung der 
veranschlagten Kosten und 
Genauigkeit des Budgets 

• Für jede zu erbringende Leistung werden die Kosten 
beschrieben und anhand von Kosten je Output 
angegeben. 

• Die Kostenanalyse in Teil B und die detaillierte 
Budgetaufstellung weisen keine Fehler auf. 

Die detaillierte Budgetaufstellung ist mit dem in Teil A 
des Vorschlags angegebenen Budget und der in Teil B 
Abschnitt 4 vorgenommenen Beschreibung 
abgeglichen. 

(f) Kohärenz zwischen den 
veranschlagten Kosten und den zu 
erbringenden Leistungen 

• Die Kosten der Tätigkeiten stehen mit der 
Beschreibung und dem Umfang der zu erbringenden 
Leistungen in Einklang. 

• Die Kosten der einzelnen Tätigkeiten sind mit den 
marktüblichen Sätzen im Zielland vergleichbar. 

• Die Anzahl der geschätzten Personentage für die 
vom/von den Antragsteller/-n durchgeführten 
Tätigkeiten steht in einem angemessenen Verhältnis 
zum Grad seiner/ihrer Einbeziehung in die 
Programmdurchführung; die entsprechenden Sätze 
sind gerechtfertigt. 

(g) Projektorganisation und 
Managementstruktur 

• Die Managementstruktur und die Funktionen der an der 
Programmdurchführung beteiligten Mitarbeiter sind klar 
beschrieben. 

• Die Aufteilung der Aufgaben zwischen Durchführungs-
/Evaluierungsstellen und Antragstellern ist klar 
festgelegt. 

• Eine effiziente interne Koordinierungsstrategie für die 
Gestaltung der Beziehungen zwischen 
unterschiedlichen Partnern und Durchführungsstellen 
ist festgelegt. 

• Angemessene Verfahren für die Auswahl der 
Durchführungs- und Evaluierungsstellen beschrieben 
(das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und das 
Nichtvorliegen von Interessenkonflikten werden 
eingehalten). 

(h) Qualitätskontrollmechanismen und 
Risikomanagement 

• Angemessene Verfahren zur Überwachung der Arbeit 
der Durchführungsstellen und anderer 
Unterauftragnehmer sind festgelegt. Überwacht 
werden sowohl die Qualität der zu erbringenden 
Leistungen als auch die Einhaltung der Zeitplanung 
und des Budgets. 

• Angemessene wesentliche Risiken, die das Ergebnis 
des Projekts beeinträchtigen könnten, werden genannt 
und korrekt eingeordnet und mögliche 
Abhilfemaßnahmen vorgeschlagen. 

3. WIRKUNG Höchstpunktzahl: 25 Schwellenwert: 15 
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(a) Wirkung des Projekts auf EU-
Ebene   

• Das Programm ist von hinreichendem Umfang und 
geeignet, die Nachfrage und/oder den Marktanteil zu 
erhöhen. 

• Das Programm hat eine hinreichende Erfassungsbreite 
(z. B. Anzahl und/oder relativer Anteil der 
Verbraucher/Importeure/Käufer, auf die die Botschaft 
abzielt, usw.) 

• Die Wirkung des Programms wird auf Ebene der 
vorschlagenden Organisation(en) und/oder des 
Mitgliedstaats der vorschlagenden Organisation(en) 
angegeben. 

• Das Programm kann auch für andere EU-Erzeuger aus 
demselben oder anderen Erzeugnissektor(en) von 
Vorteil sein. 

• Das Projekt birgt das Potenzial für nachhaltige 
wirtschaftliche und soziale Auswirkungen. 
Gegebenenfalls wird der im Hinblick auf die 
Beschäftigung zu erzielende Mehrwert beschrieben. 

• Das Projekt hat das Potenzial, einen Beitrag zu 
nachhaltiger Produktion und/oder nachhaltigem 
Verbrauch zu leisten. 

(b) Begründung des 
Investitionsumfangs 

• Der vorgeschlagene Investitionsumfang ist durch die 
erwartete Kapitalrendite (bei 
Absatzförderungsprogrammen) und/oder die erwartete 
zunehmende Sensibilisierung (bei 
Informationsprogrammen) gerechtfertigt. 

GESAMT Höchstpunktzahl: 100 Schwellenwert: 60 
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ANLAGE II: ANGABEN ZUR REPRÄSENTATIVITÄT 

Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (im Folgenden „Basisrechtsakt“) sowie Artikel 1 der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/1829 der Kommission (im Folgenden „Delegierter Rechtsakt“) muss die vorschlagende 
Organisation für das geförderte Erzeugnis oder den geförderten Wirtschaftszweig 
repräsentativ sein. Die nachstehende Tabelle bietet einen Überblick über die Möglichkeiten für 
den Nachweis der Repräsentativität. Die angeführten Artikel sind dem Delegierten Rechtsakt 
und dem Basisrechtsakt zu entnehmen. 
 

Art der Organisation Kriterien der Repräsentativität 

Branchen- oder 
Dachverbände mit Sitz in 
einem Mitgliedstaat oder 
auf EU-Ebene 

Mindestens 50 % der Erzeuger oder mindestens 50 % der Menge oder des 
Wertes der vermarktbaren Produktion des/der betreffenden Erzeugnisse(s) 
oder des betreffenden Wirtschaftszweigs 
(Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i des Delegierten Rechtsakts) 

Vom Mitgliedstaat anerkannter Branchenverband 
(Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii des Delegierten Rechtsakts) 

Vereinigungen im Rahmen von Qualitätsregelungen der EU: 50 % der 
Menge oder des Wertes der vermarktbaren Produktion des/der 
Erzeugnisse(s) mit eingetragener Bezeichnung (Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe b des Delegierten Rechtsakts) 

(Vereinigung von) 
Erzeugerorganisation(en) 

Vom Mitgliedstaat im Einklang mit Artikel 154 und 156 der Verordnung 
(EU) Nr. 1308/2013 anerkannt 
(Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c des Delegierten Rechtsakts) 

Stellen der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft 

- Ziele und Tätigkeiten bestehen in der Bereitstellung von Informationen 
über und der Förderung von Agrarerzeugnissen; 
- von dem betreffenden Mitgliedstaat wurde ein klar umrissener öffentlicher 
Auftrag in diesem Bereich erteilt;  
- haben sich mindestens zwei Jahre vor dem Zeitpunkt der Aufforderung 
zur Einreichung von Vorschlägen niedergelassen; 
- es sind Vertreter des geförderten Erzeugnisses oder Wirtschaftszweigs 
unter den Mitgliedern. 
(Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d des Basisrechtsakts und Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe d des Delegierten Rechtsakts) 

 
Bitte beschreiben Sie, wie Ihre Organisation die Kriterien der Repräsentativität in dem betreffenden 
Mitgliedstaat oder auf Unionsebene erfüllt, und machen Sie in diesem Zusammenhang die folgenden 
Angaben: 
− Art und Status Ihrer Organisation, z. B. ein Konsortium von X und Y, Anerkennung durch den 

Mitgliedstaat, Repräsentativität für den Wirtschaftszweig usw., 
− Daten zu vermarktbarer Produktion, Ausfuhren, Umsatz, Absatz, Anzahl der Erzeuger usw. 
Bitte verweisen Sie auf die Informationsquellen, auf die Sie in Ihrer Begründung Bezug nehmen. In der 
Begründung ist auf alle in Ihrem Fall anwendbaren Kriterien einzugehen. 
 
Wenn Sie auf die Anerkennung durch den Mitgliedstaat verweisen, fügen Sie bitte einen oder mehrere 
Nachweise bei, wie etwa eine Kopie der Anerkennung oder einen Link zu einer öffentlich zugänglichen 
Aufstellung der anerkannten Organisationen.  
 
Falls Ihre Organisation nicht repräsentativ im Sinne der oben genannten Kriterien ist, begründen Sie 
bitte, weshalb sie Ihrer Ansicht nach als repräsentativ angesehen werden sollte. Niedrigere 
Schwellenwerte als die oben genannten können akzeptiert werden, wenn die vorschlagende 
Organisation nachweist, dass besondere Umstände gegeben sind, einschließlich Angaben über die 
Marktstruktur, die es rechtfertigen würden, die vorschlagende Organisation als für das/die 
betreffende(n) Erzeugnis(se) oder den betreffenden Wirtschaftszweig repräsentativ anzusehen 
(abweichend von der 50 %-Regelung nach Artikel 1 Absatz 2 des Delegierten Rechtsakts). 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.266.01.0003.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1447670237333&amp;uri=CELEX:32014R1144
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Wird Ihr Vorschlag von mehr als einer vorschlagenden Organisation eingereicht, legen Sie bitte alle 
Beschreibungen in einem einzigen Dokument vor. Die Angaben sollten nicht mehr als 2000 Zeichen je 
vorschlagende Organisation umfassen. 
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ANLAGE III: METHODISCHE HINWEISE FÜR DIE EX-POST-BERECHNUNG DER RENDITE 

 
Die folgenden Hinweise sind bei der Evaluierung der Ergebnisse eines 
Absatzförderungsprogramms zu berücksichtigen. Auf alle Fälle sollten die am Ende des 
Programms erfolgende Evaluierung der Ergebnisse und die anfänglich festgelegten 
Programmziele kohärent sein. Bitte berücksichtigen Sie diese Empfehlungen bei der 
Festlegung der Programmziele im Rahmen der Erarbeitung des Programmvorschlags. Die 
Rendite kann für den gesamten Zeitraum des Programms angegeben werden. Die Rendite kann 
sich gegebenenfalls auch über die Programmdauer hinaus erstrecken. 

Wirtschaftliche Auswirkungen 
 
Mit Absatzförderungsprogrammen wird ein wirtschaftlicher Ertrag angestrebt. Da sich die betreffenden 
Maßnahmen jedoch in einem komplexen Umfeld vollziehen, lassen sich ihre tatsächlichen 
wirtschaftlichen Auswirkungen nur schwer ermitteln. Bei einem einfachen Vergleich ökonomischer 
Parameter vor und nach der Kampagne bleiben externe Einflussgrößen unberücksichtigt. Damit die 
tatsächliche Wirkung der Absatzförderungsmaßnahme ohne Einfluss sonstiger Größen wie Markttrends 
oder Krisen ermittelt werden kann, sollte bei der Berechnung der Rendite eine „Baseline“ verwendet 
werden, d. h. eine Schätzung dazu, wie sich die Lage ohne das Absatzförderungsprogramm dargestellt 
hätte. Für die Schätzung der Wirkung wiederum wird das Baseline-Szenario mit den beobachteten 
Daten verglichen. Das Ergebnis dieser Bewertung sollte in EUR angegeben werden. 

Für die Bestimmung der Baseline gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir beschreiben hier zwei 
einfache und intuitive Methoden. Es könnten auch andere Methoden für diesen Zweck geeignet sein, 
wobei die konkret gewählte Methode für die Erstellung des Basisszenarios begründet werden sollte. 

1) Historischer Trend 
Wenn bei einem Erzeugnis über einen erheblichen Zeitraum eine stabile Marktentwicklung zu 
verzeichnen ist, könnte man diesen Markttrend in die Zukunft projizieren und als Baseline 
verwenden. In diesem Falle erfolgt die Festlegung der Baseline Q durch Projektion der 
Marktentwicklung zwischen den Zeitpunkten 1 (S1) und 2 (S2) auf den Zeitpunkt 3 (Q). 
Anschließend kann die beobachtete Situation zum Zeitpunkt 3 (S3) um den Trend bereinigt 
werden, indem Q von S3 abgezogen wird, um die Programmwirkung zu ermitteln. Wie bereits 
erwähnt, setzt diese Methode eine stabile Marktentwicklung voraus und ist daher für stark 
volatile Märkte nicht geeignet. 

 
2) Differenz von Differenzen 

In vielen Fällen gibt es keine stabilen Markttrends. Bei einem anderen Ansatz wird daher ein 
vergleichbares Erzeugnis zur Ermittlung des Baseline-Szenarios herangezogen. Die 
nachstehende Abbildung zeigt eine Baseline bei der Differenz-von-Differenzen-Methode. Ein 
vergleichbares Erzeugnis (wobei die Vergleichbarkeit zu begründen ist) weist einen 
spezifischen Markttrend auf (von S1 zu S2). Für die Festlegung des Basisszenarios (Q) wird 
diese Marktentwicklung auf die Situation des beworbenen Erzeugnisses vor der Kampagne (P1) 
projiziert. Aus dem Vergleich der beobachteten Situation nach der Kampagne (P2) mit der 
Baseline lässt sich die Wirkung der Kampagne herleiten, während zugleich den Markttrends 
Rechnung getragen wird. 
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Zu beachten ist die Komplementarität der beiden beschriebenen Methoden. Wenn ein 
Erzeugnis in der Vergangenheit eine ähnliche Entwicklung genommen hat wie das 
beworbene/untersuchte Erzeugnis, könnte davon ausgegangen werden, dass es vergleichbar 
ist und sich für die Bestimmung der Baseline anhand der Differenz-von-Differenzen-Methode 
eignet. 

Die Rendite des Programms ergibt sich aus der Steigerung des Absatzes (EUR) während der 
Programmlaufzeit. Langfristige Wirkungen können nicht berücksichtigt werden, da die Evaluierung am 
Ende des Programms erfolgt. 

Es wird außerdem empfohlen, die Kapitalrendite (ROI) des Programms mit einzubeziehen, berechnet 
als das Verhältnis der Absatz- oder Exportsteigerung bei den beworbenen Erzeugnissen während der 
Programmdauer (Rendite) zu den Investitionen (die den Gesamt-Programmkosten entsprechen). 

Auswirkung auf das Verbraucherbewusstsein 
Letztendliches Ziel von Informationsprogrammen ist eine stärkere Sensibilisierung der Bevölkerung. Zur 
Ermittlung der Zahl der Personen, die neue Erkenntnisse gewonnen haben, könnte eine Erhebung nach 
folgendem Muster durchgeführt werden: 

Eine Informationskampagne umfasst meistens mehrere Themen und Botschaften, weshalb sich die 
Rezeption der Informationen nicht mit einer einzigen Frage messen lässt. Vielmehr ist ein Katalog von 
Fragen zweckdienlich. Bei einer Person kann von einem guten Kenntnisstand in Bezug auf die 
Botschaft/das Thema ausgegangen werden, wenn sie einen zuvor festgelegten Anteil dieser Fragen 
beantworten kann. Nachfolgende Tabelle enthält ein Beispiel für einen Test, bei dem dieser Anteil 2/3 
beträgt: 

PERSON X Gewünschte 
Antwort 

Gegebene 
Antwort PERSON Y Gewünschte 

Antwort 
Gegebene 

Antwort 
Frage 1 Ja Ja Frage 1 Ja Ja 

Frage 2 Ja Ja Frage 2 Ja Nein 

Frage 3 Nein Ja Frage 3 Nein Nein 

Ergebnis 2/3 = bestanden Ergebnis 1/3 = nicht bestanden 

Person X hat den Test bestanden, Person Y hat ihn nicht bestanden. Bei Durchführung des Tests vor 
und nach der Kampagne ist der absolute Anstieg der Zahl derer, die den Test bestehen, Ausdruck der 
Bewusstseinswirkung. Die Fragen sollten so formuliert werden, dass eine eindeutige Beurteilung 
möglich ist, und sollten für die Themen und Botschaften des Programms repräsentativ sein. Die 
Stichprobe wiederum sollte für die Zielgruppe(n) repräsentativ sein. Aus dem Vergleich der vor und nach 
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der Kampagne durchgeführten Umfragen geht dann die absolute Zahl der Personen hervor, die neue 
Erkenntnisse erlangt haben. 

Es können auch andere Umfragemethoden verwendet werden, die allerdings hinreichend begründet 
sein sollten und das gleiche Ziel erreichen müssen. 
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